Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K13/24

Biro-/Postanschrift: Postanschrift:

Hohenthalstr. 17 Bachstr. 93 cHRISTNEWALTHER

01936 Konigsbrick 40764 Langenfeld = n i "
Tel - 0172 94 75 204 _Sachverstandigenbdro
Email:  christine-walther@outlook.com fir Immobilienbewertung

VERKEHRSWERTGUTACHTEN

gem. § 194 BauGB

Es handelt sich hier um die Internetversion des Gutachtens. Die Internetversion
unterscheidet sich von dem Original-Gutachten dadurch, dass es keine Anlagen und
nur eine Fotoauswahl enthalt. Sie kdénnen das Originalgutachten mit Fotos und
Anlagen nach telefonischer Ricksprache auf der Geschaftsstelle des Amtsgerichts
einsehen.

Wohneigentum Nr. 2
Wohnflache: ca. 120,50 m?

Obere Holzstr. 16a

42653 Solingen
Stadtbezirk Grafrath

Verkehrswert 374.000 €

Auftraggeber: Amtsgericht Solingen
- Zwangsversteigerung -
Goerdeler Str. 10
42651 Solingen

Aktenzeichen: 6 K13/24
Bewertungsstichtag: 30.09.2025
1
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K 13/24

Anlagen-Verzeichnis:

Anlage 1 - Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Stadtplan; Luftbild (Lizenz ,geoport*)

Anlage 2 - Fotodokumentation

Anlage 3 - Gebaudeansichten,

Grundrisszeichnungen zum Wohneigentum Nr. 2
» aus der Grundakte

Anlage 4 Teilungserklarung

mit Lageplan Sondernutzungsrechte
» Grundbuchbuchamt AG Solingen

Anlage 5 - Energieausweis

» WET-Verwaltung

Anlage 6 - Auskunft Gber bergbauliche Verhaltnisse / Bergschadensgefahrdung

» Bezirksregierung Arnsberg

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
» Stadt Solingen, Stadtdienst Bauaufsicht

Auskunft aus dem Altlastenkataster
» Stadt Solingen, Untere Bodenschutzbehdrde

Auskunft bzgl. Wohnungsbindung
» Stadt Solingen, Stadtdienst Wohnen

Auskunft bzgl. Erschliel3ung (ErschlieRungsbescheinigung)
» Stadt Solingen, StralRen- und Vertragsrecht, Anliegerbeitrage

Anlage 7 Bausachverstandigen-Gutachten v. 14.10.2025

(ohne Fotoaufnahmen)

Anlage 8 Beschreibung der Gebaudestandards fiir Mehrfamilienhauser

Literatur / Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung NRW; Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV2021)

Bodenrichtwertlinie (BRW-RL), Sachwertrichtlinie (SW-RL), Vergleichswertrichtlinie (VW-
RL), Ertragswertrichtlinie (EW-RL), ImmoWertA

Burgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grundsticksmarktbericht 2025 (GMB 2025), Gutachterausschuss Solingen
Online-Portal Stadt Solingen, Wikipedia

Wohnflachenverordnung (WoFIV) und Il. Berechnungsverordnung (11.BV)
Geoport-Dateninternetbank

Marktwertermittiung nach ImmoWertV (Kleiber)

Baukostentabellen Altbau (Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel)

u.a.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Az 6 K 13/24
1. Allgemeine Angaben
Auftraggeber des Amtsgericht Solingen
Gutachtens: Zwangsversteigerung

Goerdeler Str. 10
42651 Solingen

Auftragnehmer: Sachverstandigenbdro flr Immobilienbewertung
Christine Walther
Zertifizierte (EurAS Cert) Sachverstandige gem. EN ISO/IEC 17024
Fachgebiet Immobilienbewertung

Postanschrift: Buro- und Postanschrift:
Bachstr. 93 Hohenthalstr. 17
40764 Langenfeld 01936 Konigsbriick
Anschrift des Obere Holzstr. 16a
Bewertungsobjekt: 42653 Solingen
Gegenstand der Grundbuch von Grafrath Blatt 4933
Bewertung: Ifd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses:

Gemarkung Gréafrath, Flur 6, Flurstiick 585
Gebaude- und Freiflache

Obere Holzstr. 16, 16A

Groflke: 1.121 m2

Zweck der Bewertung: Erarbeitung eines Vorschlages zur Festlegung des
Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren fir
das Wohneigentum Nr. 2 gem. Aufteilungsplan, in der
WET-Anlage Obere Holzstr. 16, 16a.

Datum der Beauftragung: Die Beauftragung erfolgte schriftlich per 14.04.2025
durch die Sachbearbeitung Amtsgericht Solingen,
Zwangsversteigerung, Az: 6 K 13/24.

Bewertungsstichtag = 30.09.2025

Qualitatsstichtag: Abweichend zum Tag der Besichtigung (21.05.2025)
des Wohneigentums wird als Bewertungsstichtag der
30.09.2025 gewanhlt.
Begrindung:
Zur Besichtigung wurden zahlreiche Mangel und Schaden
gesehen bzw. von Bewohnerseite benannt, so dass zur
sachlichen Beurteilung dem Amtsgericht Solingen angeraten
wurde, einen Bausachverstandigen hinzuzuziehen. Der
beauftragte Bausachverstandige konnte das Wohneigentum
und die Gegebenheiten am 30.09.2025 begutachten und
dazu ein Gutachten zum 14.10.2025 vorlegen, welches in
dieser Bewertung Berucksichtigung findet. Deshalb wird als
Stichtag der 30.0.9.2025 angenommen.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Fragestellung des
Amtsgericht Solingen:

Ortsbesichtigung:

zur Verfugung stehende
Unterlagen:

Az 6 K 13/24

Sind Mieter und Pachter des Versteigerungsobjektes

vorhanden?

¢ Nein (ahnlich einer Eigennutzung)

Ist ein Gewerbebetrieb (0.8.) vorhanden?

e nein

Stimmt die Hausnummer mit der Grundbucheintragung

Uberein?

e Ja

e ein Unterschied besteht in der Schreibweise; gem.
Grundbuch 16A, gem. Liegenschaftskataster 16a

Sind sonstige Zubehorstlicke vorhanden, die nicht

geschatzt wurden?

e Esist davon auszugehen, dass keine Zubehorstlicke
vorhanden sind; es ist Nichts dergleichen zur
Kenntnis gelangt bzw. wurde gesehen. Die
Maoblierung der Bewohner wird nicht als Zubehor
angesehen.

21.05.2025

Eine weitestgehende Besichtigung des Bewertungs-
gegenstandes wurde der beauftragten Sachverstandigen
ermoglicht.

Neben der Sachverstandigen waren die Bewohnerin/
Nutzerin des Wohneigentums und ihre Dbeiden
minderjahrigen Kinder anwesend.

Zur Wahrung der Privatsphare erfolgt keine
Veroéffentlichung von Fotoaufnahmen des Innenbereichs.

Bausachverstandigengutachten zum Stichtag
30.09.2025, ausgefertigt am 14.10.2025 von
XXXXXXXX, 0.b.u.v. Sachverstandiger fur Schaden an
Gebauden
o das GA wird ohne Fotoaufnahmen als Anlage 7
beigefigt
Verkehrswertgutachten zum Bewertungsstichtag
19.04.2022, fertig gestellt am 10.05.2022, 6.b.u.v.
Sachverstandiger XXXXXXXXXXXXXX
o insofern Auskiinfte/Unterlagen von unveranderter
Glltigkeit sind, werden sie in diesem GA
verwendet oder zur Kenntnis gegeben
Grundbuchauszug, Teilungserklarung
Auszug aus dem Liegenschaftskataster
Auskinfte zustandiger Behdrden/Stellen
Auskulnfte der Zwangsverwaltung
Ausklnfte der WET-Verwaltung
Ausklinfte seitens der Bewohner des Wohneigentums
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K 13/24

Allgemeine Hinweise zur Gutachtenerstellung:

Das Gutachten ist nur fir den Auftragsgeber bestimmt und darf nur fir den angegebenen
Zweck verwendet werden. Eine Vervielfaltigung oder Verwendung durch Dritte ist nur mit
schriftlicher Genehmigung gestattet. Dazu gehdéren das Kopieren, Einscannen, Ausdrucken,
Abspeichern, Versenden per Email und das 6ffentlich Zuganglichmachen im Internet. Das gilt
auch fiir die im Gutachten enthaltenen Texte, Fotos, Bilder und grafischen Darstellungen.
Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschiitzt. Das Gutachten dient ausschlieflich
der Wertfeststellung flir den Verkehrswert fir das Wertermittlungsobijekt.

Allgemein gilt:

Einzelne Bauteile, Anlagen und technische Installationen (Elektro-, Heizungs- und
Sanitarinstallation) wurden nicht auf ihre Funktionstuchtigkeit Uberpruft. Die Funktionsfahigkeit
wird im Gutachten unterstellt. Aussagen Uber Baumangel und -schaden kénnen deshalb
unvollstandig sein. Es werden nur die Bauteile beschrieben, die zum Bewertungsumfang
gehdren.

Baumangel und Bauschaden wurden soweit berlicksichtigt, wie sie zerstérungsfrei bzw.
offensichtlich erkennbar waren. Im Gutachten werden die Auswirkungen von Baumangeln und
Bauschaden ggf. auf den Marktwert erfasst. Das Gutachten ersetzt kein Bauschadens-
gutachten und schlie3t das Vorhandensein weiterer Mangel oder Schaden nicht aus.

Es wurden keine Untersuchungen auf pflanzliche oder tierische Schadlinge, zu
gesundheitsschadlichen Baumaterialien sowie hinsichtlich Brandschutz, Schallschutz und
Warmeschutz vorgenommen.

Die Angaben Uber hier nicht sichtbare Bauteile beruhen auf den vorliegenden Unterlagen,
Hinweisen oder dem Bauniveau entsprechenden Annahmen und sind unverbindlich. Die
Besichtigung erfolgte visuell ohne technische Hilfsmittel. Flir Gebaudeteile des Objektes, die
nicht besichtigt wurden, wird der Zustand der besichtigten Gebaudeteile unterstellt.

Die Einhaltung o6ffentlich-rechtlicher Bestimmungen wurde nicht geprift. Die formelle und
materielle Legalitat des Bestandes und der Nutzung werden unterstellt.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

2. Grundbuchdaten

Grundbuch von:
Grundbuchblatt:
Grundbuchauszug vom:

Bestandsverzeichnis:

Gemarkung:

Flur:

Flurstick:

Wirtschaftsart und Lage:

Grole:
Grundbuch Abteilung Il

Az 6 K 13/24

Grafrath
xxxx (Wohnungsgrundbuch)
17.02.2025

Ifd. Nr. 1
271/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstlick
verbunden mit dem Sondereigentum an den Raumen
— im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet. Fir jeden
Miteigentumsanteil ist ein gesondertes Grundbuch
angelegt (Blatter xxxx, XXxx, XXXX, XXXX und XXxx).
Der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch
die zu den anderen Miteigentumsanteilen
gehorenden Sondereigentumsrechte beschrankt.
Es ist ein Sondernutzungsrecht vereinbart.
» Weitere Details / Erlduterungen im
Originalgutachten
» Sondernutzungsrechte siehe Anlage 4 und Punkt
6.3.3.

Grafrath
6
585

Gebaude- und Freiflache,
Obere Holzstr. 16, 16A

1.121 m?

Lastend auf dem %2 Anteil der Erbengemeinschaft
Abt. INr. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. (friher %2 Anteil des xxxxx
xxxxx™ — Abt. I Nr. 2.1): Nachlassverwaltung ist
angeordnet (Amtsgericht Solingen, 3 VI 1511/21).
Eingetragen am 25.03.2022.

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet
(Amtsgericht Solingen, 6 K 13/24). Eingetragen am
13.02.2025.

Die Zwangsverwaltung ist angeordnet (Amtsgericht
Solingen, 6 L 1/25). Eingetragen am 13.02.2025

Die Eintragungen in Abt. Il des Grundbuchs haben keinen Einfluss auf den Wert des

Wohneigentums.

2.1. Grundbuch Bestandsverzeichnis — Zu- und Abschreibungen:

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K 13/24

3. Grundstiicklage / Grundstiicksbeschreibung

» Die Informationen entstammen den 6&ffentlichen Daten der Stadt Solingen (www.solingen.de), des Landesbetrieb Information
und Technik Nordrhein-Westfalen, Wikipedia, google.maps

Bundesland / Kreis: Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk: Dusseldorf

Stadt: Solingen (kreisfreie Stadt)
Stadtbezirk: Gréafrath

Einwohnerzahl: Gesamtstadt: 164.684 (Januar 2025)

Stadtbezirk Grafrath: 18.448 (Januar 2025)

groraumige Lage: Die kreisfreie Stadt Solingen liegt zentral zwischen den
bedeutenden  Wirtschaftsstandorten und  rheinischen
Metropolen von Kdéln und Dusseldorf. Sie verknupft sich
nahezu lickenlos mit den angrenzenden Stadten Wuppertal,
Remscheid, Langenfeld, Haan und Hilden.
Solingens Integration in das Autobahnnetz erschlief3t mit der
A1, A3 und A46 umfangreiche Verkehrswege. Ein direkter
Zugang zum Inter-City-Angebot ist durch den IC-Halt
gegeben. Die internationalen Flughdfen Rhein-Ruhr-
Dusseldorf und KoéIn-Bonn sind innerhalb einer halben
Autostunde erreichbar.
Geographisch gesehen befindet sich Solingen im Bergischen
Land. Die Stadt liegt eingebettet in einer offenen griinen
Landschaft, welche von Bachtalern durchzogen wird.

kleinraumige Lage: Grafrath ist der kleinste der insgesamt 5 Solinger
Stadtbezirke. Durch das im 12. Jahrhundert gegriindete
Augustinerinnenkloster, das bis in das 19. Jahrhundert
bestand, zahlte Grafrath lange Zeit zu den bedeutsamsten
Stadten im Bergischen Land. Mit seiner gut erhaltenen, zu
grof3en Teilen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammenden
Altstadt um den Marktplatz, am FulRe der Klosterkirche, zahlt
Grafrath zu den ausgewahlten 56 historischen Stadtkernen
Nordrhein-Westfalens.
Grafrath ist im Norden der Gesamtstadt gelegen und grenzt
an die Solinger Stadtbezirke Wald und Mitte und im Weiteren
an die Nachbarstadte Haan und Wuppertal.

Das Bewertungsgrundstiick befindet sich im 6&stlichen
Bereich des Stadtbezirks. Die Obere HolzstralRe fiihrt zum
Wohnplatz ,Oben zum Holz*, hier endet die Bebauung. Der
Siedlungbereich wird umgeben von Landwirtschaftsflachen,
Grinland und Wald, es schliel3t Wuppertal -Cronenfeld an.
Im Umfeld handelt es sich vornehmlich um unterschiedliche
Wohnbebaung, welche sich entlang der Oberen Holzstralle

erstreckt.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Verkehrsanbindungen:

Entfernungen vom
Bewertungsgrundstiick:

Versorgung, Schulen,
Freizeit:

Arbeitsmarkt:

Wirtschaft:

Az 6 K 13/24

o die Obere Holzstralte zweigt vom Kreuzungsbereich
LitzowstralRe / Heider Hof ab; es handelt sich um
eine Nebenstrale im Siedlungsbereich

o Bushaltestelle ca. 180 m

o B224ca.1,3km

o L74 ca.6km

o Bahnhof Wuppertal Vohwinkel ca. 4,5 km;
Bahnhof Solingen Mitte ca. 5 km

o Autobahn A 46 Haan-Ost ca. 4 km

o Flugplatz Disseldorf ca. 35 km

o Grafrather Markt ca. 1,4 km
o Stadtzentrum Solingen-Mitte ca. 4 km
o Wuppertal Vohwinkel ca. 5 km; Haan ca. 8 km;
Wuppertal Cronenfeld und Mettmann jeweils ca.
12 km; Remscheid ca. 15 km, Langenfeld ca. 17 km,
o Dusseldorf ca. 25 km

o keine Versorgungsstrukturen/Einkauf im fuRlaufigen
Umfeld, in der Regel werden Fahrwege erforderlich
(1,5 bis 3 km)

o Kindertageseinrichtung ca. 750 m,

Grundschule ca. 950 m, Gesamtschule 2,5 km

o Kinderspielplatz ca. 650 m

o Anbindung an den Wanderweg / Fahrradweg
Friedenstal

o Stadtwald Grafrath / Grafrather Heide ca. 800 m

o Sportanlagen und Tierpark Fauna ca. 900 m

Arbeitslosenquote 08/2025 (Bundesagentur fiir Arbeit):
Stadt Solingen 8,7 %

Bundesland Nordrhein-Westfalen 8 %
Bundesrepublik 6,4 %

Solingen ist das Zentrum der deutschen Schneidwaren-
industrie, insbesondere bei der Herstellung von Klingen
sind Unternehmen aus Solingen weltweit fuhrend.
International bekannt ist Solingen als ,Klingenstadt®; der
Stadtname ist zugleich geschiitztes Markenzeichen fiir
Qualitdtsmesser und solide Scheren. Der handwerkliche
Ursprung Solingens beeinflusst in seiner Entwicklung bis
heute die Wirtschaftsstruktur.

Bedingt in der Globalisierung sind grofRe Industrie-
unternehmen inzwischen die absolute Ausnahme, die
meisten GroRbetriebe erlebten Ende der 1990er Jahre
ihren Niedergang oder einen drastischen
Mitarbeiterabbau.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K 13/24

Der industrielle Strukturwandel von einer traditionellen
metallverarbeitenden Gro3stadt hin zum digitalen
Dienstleistungsstandort verlauft nur langsam; seit der
Jahrtausendwende gewinnen reine Dienstleistungs-
unternehmen an Bedeutung.

Demographie: Demografietyp 6:

www.wegweiser-kommune.de . . . - .
Stadte/Wirtschaftsstandorte mit sozio6konomischen
Herausforderungen (Stadte und Gemeinden
unterschiedlicher GréRe, Uberdurchschnittliche
Bevdlkerungsentwicklung durch Zuwanderung, niedrige
Kaufkraft und hohe Soziallasten, heterogene
Arbeitsmarktsituation)

Grundstiickszuschnitt, o langgestreckter relativ regelméafig rechteckiger
Grundriss; nur rickwartige Front (Std) schrag
verlaufend

o eine kurze Front liegt der Oberen HolzstralRe an
(ca. 18 m; Grundstuckstiefe ca. 54 m bzw. 67 m)

o Gelandeabfall von der Oberen HolzstralRe (Nord) zur
Gartenfront (Sid), die Bebauung wurde angepasst

Topografie:

Grenzverhaltnisse: Eine Ubereinstimmung der ortlichen Grundstiicks-
grenzen wird unterstellt. Eine Uberprifung des
tatsachlichen Grenzverlaufes durch Feststellung von
Grenzsteinen erfolgte nicht.

Uberbauungen sind nicht aufgefallen.

Nachbarbebauung: o entlang der Oberen Holzstrale befindet sich
Wohnbebauung unterschiedlicher Baujahre und
Gebaudetypen (ein- und zweigeschossige offene
Bauweise, EFH, kleinere MFH)
o im Bereich der Lutzowstrale befinden sich
Gewerbeansiedlungen

Immissionen: Das Grundstlck ist nicht in der LArmauswertung/Larm-
kartierung Solingen erfasst. Es handelt sich
vordergriindig um Anwohnerverkehr.

StraRenart/ Bezlglich der Oberen Holzstrale handelt es sich um
StraRenausbau: eine asphaltierte NebenstralRe mit beidseitigem Gehweg
und StralRenbeleuchtung.

ErschlieBung: Das Grundstick wird erschlossen von der
> Anlage 6 ErschlieBungsanlage Obere Holzstralle. Gemal}
Bescheinigung Stadtdienst Solingen vom 03.05.2022,
handelt es sich um eine noch nicht endgultig hergestellte
ErschlieBungsanlage. Erschlielungsbeitrage sind daher
noch zu erheben. Rickstandige bzw. nicht beglichene
ErschlieBungsbeitragsforderungen liegen nicht vor.
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Zwangsversteig

Ver- und Entsorgung:

Baugrund:

Bergschadens-
gefahrdung:

> Anlage 6

Hochwasserrisiko:

erung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K 13/24

Zurzeit kénnen Uber die voraussichtliche Héhe des
ErschlieBungsbeitrages keine Angaben gemacht werden.
Gemal Nachfrage wurde per E-Mail am 06.05.2025 durch
die Sachgebietsleitung der Stadt Solingen Auskunft erteilt,
dass sich in Bezug zur ErschlieBungsbeitrags-
bescheinigung aus 2022 keine Veranderungen ergeben
haben.

Gemal Anliegerbescheinigung vom 10.09.2025 der
Technischen Betriebe Solingen ist fir das Grundstiick
nach Entwasserungssatzung der Stadt Solingen -EntwS-
kein Kanalanschlussbeitrag mehr zu erheben.

Wasseranschluss

Abwasseranschluss an die 6ffentliche Kanalisation
Gasanschluss

(@)
o Stromanschluss
(@]
O

In der Wertermittlung werden lagetypische Baugrund- und
Grundwasserverhaltnisse unterstellt. Untersuchungen
dazu wurden nicht angestellt.

Gemaly Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg vom
20.05.2025 liegt der Auskunftsbereich (ber einem
inzwischen erloschenem Bergwerksfeld. In den Unterlagen
ist im Auskunftsbereich kein Bergbau dokumentiert. Mit
bergbaulichen Einwirkungen ist demnach nicht zu
rechnen.

Das Bewertungsobjekt befindet sich nicht in einem
ausgewiesenen Hochwasserrisiko- oder festgesetztem
Uberschwemmungsgebiet.

Parkmdglichkeiten: o auf dem Grundstiick sind Stellplatze angelegt und den
Sondereigentumseinheiten zugewiesen; die
Stellplatzflachen dirfen mit Garagen oder Carports
Uberbaut werden, welches teils umgesetzt wurde
o entlang der Strale ist 6ffentliches Parken in

begrenztem Umfang moglich
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Az 6 K 13/24

4. Rechtliche Gegebenheiten

Baulasten:
» Anlage 6

Altlasten:
> Anlage 6

Wohnungsbindung
» Anlage 6

Bauplanungsrecht:

Entwicklungszustand:

GemalR schrifticher Auskunft der Stadt Solingen
(Bauaufsicht) vom 28.04.2022 ist das Flurstlick 585,
Flur 6, Gemarkung Grafrath mit einer Baulast belegt:
Baulast Nr. 9611 — Ubernahme einer Abstandsfléache

Auf Nachfrage wurde durch die Bauaufsicht Solingen
per E-Mail vom 05.05.2025 mitgeteilt, dass
diesbezliglich keine Veranderungen stattgefunden
haben.

Baulasten sind 6ffentlich-rechtliche Verpflichtungen zwischen
Grundstuckseigentimern und der Baubehoérde, zu einem
Tun, Dulden oder Unterlassen und koénnen die
Grundstlcksnutzung einschranken.

Gemal schriftlicher Mitteilung vom 28.04.2022 der
Stadt Solingen, Untere Bodenschutzbehdérde, wird das
Grundstick Ober Holzstr. 16, 16a, Gemarkung
Grafrath, Flur 6, Flurstlick 585 nicht im Kataster tiber
Altlasten und altlastverdachtige Flachen gefuhrt. Das
heildt, dass der Behorde zurzeit keine Erkenntnisse zu
moglichen schadlichen Bodenveranderungen
vorliegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass aus der Auskunft kein
Rechtsanspruch abgeleitet werden kann.

Zum Ortstermin konnten keine Hinweise auf das
Vorliegen von Altlasten festgestellt werden.

Gemal Schriftlicher Auskunft des Stadtdienst Wohnen
Solingen vom 23.07.2025 ist das Objekt nicht geférdert.
Das Wohneigentum unterliegt daher keinerlei
Belegungs- oder Mietpreisbindung nach dem Gesetz
zur Forderung und Nutzung von Wohnraum fur das
Land NRW (WFNG NRW).

Das Grundstlck liegt planungsrechtlich innerhalb eines
im Zusammenhang bebauten Oristeils gem. § 34
BauGB. Es befindet sich nicht im Bereich eines
Bebauungsplans.

baureifes Land (§ 3 Abs. 4 ImmoWertV)
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Bauordnungsrecht:

Denkmalschutz:

Energieausweis:
» Anlage 5

Az 6 K 13/24

Bei der Wertermittlung wird die materielle Legalitat der
baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

Gemal mindlicher Auskunft des Bauordnungsamtes
sind zum Bewertungszeitpunkt keine offenen/laufenden
Vorgange registriert.

kein Denkmalschutz

Der verbrauchsbasierte Energieausweis wurde von der
WET-Verwaltung Gbersendet:

Energieverbrauch: 106,9 kWh(m?a), Stufe D
Primarenergieverbrauch: 117,6 kWh(m?Za)

Es wird unterschieden in den verbrauchsbasierten
Energieausweis und den bedarfsbasierten Energie-
ausweis.

Ab 01. Mai 2014 wurde der energetischen Qualitat eines
Gebaudes beim Verkauf oder bei der Vermietung einer
Wohnung oder eines Hauses eine hdhere Prioritat
beigemessen:

1. In Immobilienanzeigen mussen bereits die
wesentlichen energetischen Kennwerte angegeben
werden.

2. Der Energieausweis muss zum Zeitpunkt der
Besichtigung vorgelegt und spatestens nach dem
Abschluss des Vertrages an den Kaufer oder
Mieter ausgehandigt werden.

Die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises ist im
Gebaudeenergiegesetz (GEG § 80) verbindlich geregelt;
vorher EnEV.

Aus der aktuellen Bewertungsliteratur kann nicht
entnommen werden, dass der Energieausweis einen
unmittelbaren Einfluss auf die Bewertung ausibt, wobei
die qualitativen energetischen Eigenschaften eines
Gebaudes im Rahmen der Bewertung schon
bertcksichtigt werden. Im Sachwertverfahren beziiglich
der Einschatzung der Normalherstellungskosten
(Kostenkennwert/Standardstufe) und im Ertragswert-
verfahren bei der Einschatzung der Marktmiete.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Az 6 K 13/24

5. Einschatzung / Beurteilung der Objektsituation

derzeitige Nutzung:

Vermietbarkeit /
Verkauflichkeit:

Marktsituation
Solingen:

Das Wohneigentum wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung
eigengenutzt (Teilhaber der Erbengemeinschaft).

Grundsatzlich werden die Vermietbarkeit und die
Verkauflichkeit des Wohneigentums — in Abhangigkeit von
einem marktgangigen Preisniveau - positiv eingeschatzt. Fur
solche kleine Wohnungseigentumsanlagen und auch
hinsichtlich der Gesamtkonzeption durfte die Eigennutzung
vordergriindiges Interesse finden. Nach Kenntnisstand
werden die Einheiten in der WET-Anlage Uberwiegend
eigengenutzt.

positive Aspekte:

o ansprechende Konzeption als Maisonettewohnung,
verlaufend Uber Erd- und Obergeschoss

o Vorhandensein von Terrasse mit Gartenflache und
Balkon (Sud-Ausrichtung)

o gute Ausstattung

o Pkw-Stellplatz, mit der Moglichkeit der Errichtung einer
Garage oder eines Carports

o wenige Wohnungen (4 WE im Haus 16a und 1 WE im Haus
16); kleine Eigentimergemeinschaft

negative Aspekte:

o Mangel/Schaden am Sondereigentum, MaRnahmebedarf

o Terrasse/Gartenflache zum Weg hin ohne Sichtschutz
(Zufahrt Haus 16); Entwdsserungsschacht im Randbereich
der Flache

o Mangel/Schaden am Gemeinschaftseigentum,
Malinahmebedarf — vorhandene Riicklagen sind fiir den
Malinahmebedarf zur gering, in diesem Fall werden
Sonderumlagen erforderlich

In Bezug zum Bodenrichtwert handelt es sich um eine mittlere
bis gute Wohnlage. Die Infrastruktur des Mikrostandortes ist
benachteiligt, es werden i.d.R. Fahrwege erforderlich. Die
Lage wird im Rahmen der Bewertung berucksichtigt.

Im Grundstlicksmarktbericht 2025 des Gutachterausschuss
Solingen wird ausgefuhrt, dass die Talsohle durchschritten ist
und sich 2024 der Solinger Grundstliicksmarkt wieder erholt
hat. Das trifft sowohl auf die Anzahl der Transkationen als
auch auf den Geldumsatz zu. In der ersten Jahreshalfte 2024
sanken die Preise von Bestandsimmobilien noch; in der
zweiten Jahreshalfte erreichten sie im Mittel hingegen etwa
das Niveau des Vorjahres.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Az 6 K 13/24

Im Vergleich zu 2023 sind die Preise fir gebrauchte EFH/ZFH
leicht gestiegen; flr freistehende Objekte um ca. 1 % und fur
Reihenhauser und Doppelhaushélften um ca. 3 %.
Fur Bestands-Wohneigentum sind die Preise im Durchschnitt
um ca. 2 % gestiegen; wobei fir den Neubau von
Wohneigentum der Preis um ca. 8 % gesunken ist.

Zinsentwicklungen, hohe Inflation, stark gestiegene
Baukosten und damit einhergehende Konsolidierungs-
tendenzen sowie die politischen Unsicherheiten insgesamt
wirken noch abschwéachend Immobilienmarkt, teils mit
deutlichen regionalen Unterschieden. Der Immobilienmarkt ist
von der wirtschaftlichen Starke oder Schwache einer Region
abhangig. Die Auswirkungen lassen sich perspektivisch kaum
abschatzen. Diese Umstande sind weiterhin dynamisch und
sind bei der Einordnung des ermittelten Verkehrswertes zu
bertcksichtigen
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K 13/24

6. Beschreibung Gemeinschafts- und Sondereigentum

Das Grundstlck ist mit einem Vierfamilienhaus und einem Einfamilienhaus bebaut. Fur
Sondernutzungsrechte an Pkw-Stellplatzen wurde die Mdglichkeit der Uberbauung
derselben mit Garage oder Carport eingeraumt, welches Uberwiegend durch den Bau
von Garagen erfolgte.

Die Wohnhauser wurden in Sondereigentum (Wohneigentum) aufgeteilt. Im Haus
Obere Holzstr. 16a befinden sich die Eigentumswohnungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr.
4. Es handelt sich um Maisonettewohnungen im EG/OG oder DG/Dachspitz. Das Haus
Obere Holzstr. 16 bildet das Sonder- bzw. Wohneigentum Nr. 5.

Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich vornehmlich auf das
bewertungsgegenstandliche Wohneigentum Nr. 2 und insoweit relevant, nur auf das
Wohnhaus Obere Holzstr. 16a.

Baujahr 2001

Anhand der Unterlagen erfolgte die Teilung in Wohneigentum
bereits auf der Grundlage der Planung im Jahr 2000. Im
Energieausweis wird das Baujahr mit 2001 angegeben. Im
Kaufvertrag wird die Bezugsfertigkeit fur Febr./Marz 2002
bezeichnet.

In der Bewertung wird von einem grundlegenden Baujahr
2001 ausgegangen.

Teilungserklarung, Teilungserkldrung:
Anderungen der TK, 26. September 2000 — Ur.Nr. 1306/2000 (siehe Anlage 4)
Sondernutzungsrechte Anderungen:
> Anlage 4 Bzgl. der urspringlichen Zuordnung von Sondernutzungs-
rechten erfolgten Anderungen zur Teilungserklarung.
Es wurden Sondernutzungsrechte fir Gartenflachen und Pkw-
Stellplatze/Garagen sowie an der gemeinschaftlichen
Hofflache begriindet.
02. Januar 2001 — Ur.Nr. 002/2001 (siehe Anlage 4)
17. September 2001 — Ur.Nr. 379/2001 (es handelt sich

wahrscheinlich um den Kaufvertrag zum Wohneigentum Nr. 1 und die
Zuordnung SNR 1 — Garten)

28. Dezember 2001 — Ur.Nr.1766/2001 (es handelt sich um

den Kaufvertrag zum Wohneigentum Nr. 2 mit Zuordnung SNR 2 — Garten
und Stellplatz)

23. Juni 2008 — Ur.Nr. 760/2008 (siehe Anlage 4)
20. Juli 2022 — Ur.Nr. 79/2022 (Luftraum im Spitzboden wurde

dem Wohneigentum Nr. 3 bzw. Nr. 4 zugeordnet; Urkunde lag nicht vor)

Wirtschaftseinheiten Gem. § 14 der Teilungserklarung bilden das Vorderhaus
(Wohnungen Nr. 1 bis Nr. 4) und das Hinterhaus
(Wohnung Nr. 5) gesonderte Wirtschaftseinheiten.
Das bedeutet, dass die Miteigentiimer einer Wirtschaftseinheit
allein Uber diejenigen Malinahmen entscheiden und unter
Ausschluss der tbrigen Miteigentiimer allein diejenigen Kosten
fuir das gemeinschaftliche Eigentum innerhalb der
Wirtschaftseinheit tragen, die nach den Bestimmungen des
Wohnungseigentumsgesetzes oder der Teilungserklarung der
Gemeinschaft der Eigentimer Ubertragen sind.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

6.1. Baubeschreibung:

Az 6 K 13/24

» Gem. Kaufvertrag aus der Grundakte

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten

6.2. Wohnhaus Obere Holzstr. 16a - Gemeinschaftseigentum

Bruttogrundflache:
gem. Zeichnung

Bauweise:

Kellergeschoss

Modernisierung:

KG und DG

(11,49 x 14,69) + (1,49 x 4,99)
=176,22 m? x 2 = 352,44 m?

EG und OG (11,49 x 13,20) + (1,55 X
(6,49 +2,30) : 2) + (1,49 x 4,99) =
165,92 m?x 2 = 331,84 m?
ausgebauter Dachspitz

Schatzung anhand der vorh. Unterlagen

(11,49 x 14,69) : 2= 84 m?

Grundflache (bebaute Flache) = 166 m?
Geschossflache ca. 592 m?
(EG, OG, DG, ausgeb. Dachspitz (50 % DG ohne TH))

- Kellergeschoss

- Erdgeschoss

- Obergeschoss

- ausgebautes Dachgeschoss
- ausgebauter Dachspitz

gesamt
=768 m?

Im Erd- und Obergeschoss sind jeweils zwei Maisonette-
wohnungen hergestellt und ebenso im Dachgeschoss mit

Dachspitz.

- im KG befinden sich die den

Wohneigentumseinheiten zugeordneten Kellerrdume
(Sondereigentum) und eine gemeinschaftliche

Waschklche sowie Heizungsraum.

Gem. vorliegenden Unterlagen:

- 2018 Erneuerung der gemeinschaftlichen Gas-

Warmeversorgungsanlage
- Hauseingangstir eventuell erneuert (?)
- Sanierung von Balkonen und Terrassen
(Whg. 1, 3 und 4)
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Zustand / Eindruck:

Baumangel /
Bauschaden:

Aulenanlagen

Az 6 K 13/24

- das Objekt vermittelt einen durchschnittlichen - in
Bezug zum Baujahr in Teilbereichen maligen -
Eindruck

- Instandhaltungs- und Renovierungsbedarf bzgl. des
Gemeinschaftseigentums ist erkennbar vorhanden

= siehe hierzu Ausfiihrungen im Bausachverstandigen-
gutachten Anlage 7

Es wird darauf verwiesen, dass eine detaillierte Erfassung
und Auswertung von Baumangeln und —schaden nur im
Rahmen eines Bausachverstandigengutachtens erfolgen
kann, welches nicht den Gegenstand der Bewertung
darstellt.

Aufgrund des zur Objektbesichtigung gewonnenen
Eindrucks wurde dem Amtsgericht angeraten, ein solches
Gutachten in Auftrag zu geben, welches erfolgte. Die
Erkenntnisse des Bausachverstindigen fliesen in die
Bewertung ein (besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale
—boG gem. § 8 ImmoWertV, siehe Punkt 7.3.6). Das BSV-Gutachten
wird als Anlage 7 beigeflgt.

- Schaden/Verschmutzungen an der Fassade (Algen,
Schimmelpilz, Farbabplatzungen)

- Sockelputz reifldt auf (unzureichende Abdichtung
gegen Feuchtigkeit)

- Hofentwasserung unterdimensioniert

- Absturzsicherung bzgl. Gelandeabsenkung zur
Hauseingangstur fehlt

- Hebeanlage fir Regenwasser im KG
unterdimensioniert (infolgedessen kommt es zu
Uberschwemmungen im KG)

- freiliegende Stromkabel im Terrassenbereich
(Sudfront)

- = siehe hierzu Ausfuhrungen im
Bausachverstandigengutachten Anlage 7

- gepflasterte (teils Rasengittersteine) Verkehrsflachen
(Hof, Zufahrt)

- Einfriedung mit Mauer und schmiedeeisernen Tor-
Zaunelementen; zur westlichen Grenze Beton-L-Steine

- Hauseingang Vorderhaus gegenitber dem Hof tiefer
liegend, Abfangung mit Stlitzmauer

Die Funktionstlchtigkeit von Trinkwasserleitungen,
Elektroleitungen, Gasleitungen und Abwasserleitungen wird
unterstellt.
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K 13/24

6.3. Sondereigentum Nr. 2

Lage im Objekt:

o Vierfamilienhaus Obere Holzstr. 16a (Vorderhaus)
o Maisonettwohnung im Erdgeschoss und Obergeschosse
o von der Nordfront (Stralenfront) aus gesehen: rechts
o Balkon, Terrasse Sondernutzungsrecht Garten nach Suden gelegen
Nutzung:
o das Wohneigentum wird seit der Herstellung der Bezugsfertigkeit
eigengenutzt (bzw. eigennutzungsahnlich)
Wohnflache:
Wohn- und Wohnung Nr. 2 —
Nutzflachen: Erdgeschoss/Obergeschoss:

= 120,5 m* WFL

gem. Kaufvertrag

Miteigentumsanteil 271/1.000
UR.Nr. 1776/2001

Wohnflache: 120,65 m?
Nutzflache Keller: ca. 24 m?

Die Zeichnungen des Aufteilungsplans enthalten die Flachenangabe zum jeweiligen Raum
(siehe nachfolgende Aufstellung). In Bezug zum Baujahr ist davon auszugehen, dass die WFL gem.
II.BV ermittelt wurde. Diese sieht vor, dass bei Annahme von Zeichnungsmalien 3 %
Putzabzug erfolgen. In Bezug zum Ergebnis der Zusammenstellung der Zeichnungsflachen
und der WFL-Angabe im Kaufvertrag, ist nahezu eine vollstandige Ubereinstimmung gegeben.
In der Bewertung des Wohneigentums wird von gerundeten 120,5 m? ausgegangen.

Die Il BV wurde seit dem 01.01.2004 durch die Wohnflachenverordnung abgelést, wodurch
die Anwendung des Putzabzuges bei WFL-Ermittlungen ab 2004 entfallt.

Im Gutachten aus 2022 erfolgte eine Uberschlagige Wohnflachenberechnung anhand eines
ortlichen AufmafRes und ggf. Planmalen; es wurde von 123 m? ausgegangen. Die
Teilungserklarung und somit der Miteigentumsanteil basieren mit hoher Wahrscheinlichkeit auf
den Planzeichnungen, deshalb wird dieser Methode im Rahmen der Bewertung gefolgt und
diese Wohnflache angenommen.

Erdgeschoss Wohnen/Essen 42,22 m?
Terrasse 10,88 m2x 25 % 2,72 m?
Klche 12,58 m?
Diele 4,13 m?
WwC 1,31 m?
62,96 m?
Obergeschoss Flur 4,24 m?
Bad 8,28 m?
Kind 19,97 m?
Schlafen 27,16 m?2
Balkon 6,30 m2x25% 1,58 m?
61,23 m?
gesamt 124,19 m?
abzgl. 3 %
120,46 m?
18
cHRISTINEWALTHER

Zertifizierte Sachverstéiandige fiir Inmobilienbewertung
Nach EN ISO/IEC 17024 (Zertifizierung von Personen)
Reg. Nr. EurAs Cert AT 200402 — 09990



Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen
Az 6 K 13/24

Keller W2 24 57 m?

abzgl. 3 %
23,83 m?

Anrechnung nach WoFIV (seit 2004)

o Regelfall: Balkon/Terrasse zahlen zu 25 % der Grundflache.

o Sonderfall (bis zu 50 %): Eine héhere Anrechnung ist mdglich, wenn der Aufienbereich besonders
hochwertig ist, z. B. durch eine Uberdachung, hochwertige Bodenbelége oder eine Siidlage.

Der Wohnungsgrundriss gestaltet sich Uiber 2 Etagen und ist zeitgemaf zu beurteilen.

Sondernutzungsrechte:
Bzgl. der urspringlichen Zuordnung von Sondernutzungsrechten erfolgten zwischenzeitlich

Anderungen zur Teilungserklarung.
Gemal den vorliegenden Unterlagen verfigt das Wohneigentum Nr. 2 Uber folgende

Sondernutzungsrechte:
o Sondernutzungsrecht an einer Gartenteilflache (UR.Nr. 1776/2001)
o Sondernutzungsrecht an der Grundstucksflache SNR 2 des Lageplans als Pkw-
Stellplatz/Garage (UR.Nr. 760/2008)
o (gemeinsames) Sondernutzungsrecht an der im Lageplan mit A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-
L-A bezeichneten Hofflache ist den jeweiligen Eigentumern des Sondereigentums Nr.
1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 zugeordnet UR.Nr. 760/2008)

,!-.r-‘.age‘éum notariellen
Protokoll vom ¢ ack
-Ur-Nr. 0¥60|200g  Oes
Notars Flonian Goihe

B

TG Giomeat b

Garten SNR 2
Stellplatz SNR 2
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Az 6 K 13/24

Beschreibung der Wohnungsausstattung:

Innentiren:

Fenster:

Bodenbelage:

Treppe:

Wand- und
Deckenbekleidungen:

Installation:

Sanitarausstattung:

Heizung

Balkon:

Terrasse / Garten:

furnierte Tldren mit stilisierten Umfassungszargen
(Sondermodell)

Kunststofffenster und Fenstertiiren mit Isoglas und
Sprossen im SZR

Aulenjalousien mit ELT-Antrieb
Natursteinfensterbanke innen und auf3en sowie
Natursteinverkleidung der duReren Fensterlaibung

schwimmender Estrich mit Marmorplattierung (EG,
teilw. OG) sowie Laminat und Parkett im OG

wohnungsinterne Massivtreppe zw. EG und OG mit
Marmorbelag, Edelstahlgelander und seitlicher
Glasabtrennung

Glattputz/Tapete gespachtelt, Anstrich

Decken mit Stuckrandleisten

Sanitarrdaume Uberwiegend mit Marmorplattierung
Kldche mit Fliesenspiegel

Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallationen
sowie Heizung bedarfsentsprechend vom Baujahr
Unterzahler fur die Wohneinheiten
Klingel-/Freisprechanlage

EG: wandhangendes WC, Waschbecken,
Zwangsentliftung

Bad im OG mit Doppelwaschtisch, Eckdusche
(hoher Einstieg), Eckwanne mit Whirlpool-Funktion,
wandhangendes WC

FuBbodenheizung (gemeinschaftliche Gaszentralheizung)

separate Warmwasserbereiter fur Wohnung Nr. 2
im Heizungskeller

Kamin im Wohnbereich EG

Bristung mit Metallgelander und Mauerwerk
ohne Laufbelag

betonierte Teilflache, teils Kieselsteine
Markise fur Terrasse

Rasen mit Rabattenabgrenzung (teils Pflanzsteine)
zum Zufahrtsweg (keine Sichtschutz)

Abgrenzung zur Nachbarwohnung Nr. 1 mit
Terrassentrennmauer und Koniferenhecke
(Sichtschutz)

auf der Flache befindet sich ein Abwasserdom
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Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Az 6 K 13/24

Laftung: - Fensterliftung, ausgenommen Gaste-WC

Zubehor: - ohne; eine vorhandenes Mobiliar einschl. Kiiche
fliest nicht in die Bewertung ein

Belichtung: - Uberwiegend positiv

Barrierefreiheit: - Wohnung nicht barrierefrei

Verbrauchs- und Bewirtschaftungskosten:

Gemal Wirtschaftsplan 2025 der WET-Verwaltung:

Hausgeld 707 €/Monat bzw. 8.477,35 €/Jahr
davon sind bei einer Vermietung 6.595 €/Jahr, umlagefahig
(entspricht rd. 550 €/Monat).

enthaltene Kennzahlen:

Heizkosten inkl. Warmwasser 3.590,91 €

Wasser/Abwasser 1.274,30 €

Instandhaltungsricklage: 144149 €

Baumangel / Bauschaden:

o FuBbodenheizung funktioniert nicht (Heizkreisverteiler EG/OG schadhaft)
o Warmwasserbereitung funktioniert nicht
o Warmwasserspeicher (im KG) wurde von einer Fachfirma auf3er Betrieb genommen, da er
nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht
o wegen fehlender Rickflusssicherung muss damit gerechnet werden, das erwarmtes
Nichttrinkwasser in das Trinkwassernetz zurtickdrlckt und es zu einer Verkeimung im
Trinkwassersystem kommt
o des Weiteren kann durch das Fehlen eines Sicherheitsventils der Druck in der Warm- und
Kaltwasserleitung Uber die zugelassenen 10 bar steigen und die Hauswasseranlage
beschadigen
o Whirlpool-Funktion der Badewanne funktioniert nicht (es wird vermutet, dass sich das
Problem erledigt, wenn der Warmwasserspeicher repariert wird)
o Balkon mit Schweil3bahnen abgedichtet, Abdichtung nicht ausreichend hochgezogen,
zudem fehlt der Laufbelag
o Rissbildung/Ausbruch bzgl. Marmorboden im Wohnbereich EG
o schadhaftes Fenster Bad OG (Verglasung)
o Funktionsmangel/Undichtigkeit bzgl. Fenster/Fenstertiren (es wird ein
Einstellungsproblem vermutet)
o bei Starkregen steht der Kellerraum W2 unter Wasser (siehe hierzu Ausfihrungen bzgl.
Gemeinschaftseigentum)
o Gartenwasserleitung defekt (Leckage)
o Laufbelag der Terrasse fehlt (nur Beton)

= siehe hierzu Ausfiihrungen im Bausachverstandigengutachten Anlage 7
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7. Wertermittlung

7.1. Wahl des Wertermittlungsverfahrens

Das Ziel der Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB die Ermittlung eines
marktgerechten Preises, welcher als Verkehrswert bezeichnet wird.
§ 194 BauGB:

.Der Verkehrswert wird durch P den Preis bestimmt, der in dem
» Zeitpunkt auf den sich die Ermittlung bezieht,
» im gewoOhnlichen Geschaftsverkehr nach den
» rechtlichen Gegebenheiten und
» tatsachlichen Eigenschaften, der
» sonstigen Beschaffenheit und der
» Lage des Grundstlicks oder des
» sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung
» ohne Rucksicht auf ungewdhnliche oder persdnliche Verhaltnisse
» zu erzielen ware.*

Der Verkehrswert (Marktwert) im Sinne von § 194 BauGB ist derjenige Preis, der am
Wertermittlungsstichtag im gewohnlichen Geschaftsverkehr unter Ausschluss aller flr den
Markt nicht charakteristischen Umstande und Verhéaltnisse erzielbar ware. Der Verkehrswert
ist somit ein fiktiver Preis. Daraus folgt, dass der Kaufpreis eines Grundsticks nicht dem
Verkehrswert entsprechen muss. Fir den Kaufpreis kdnnen gerade die bei der Ermittlung des
Verkehrswertes auszuschlieRenden Umstande oder Verhaltnisse bedeutsam sein. Zur
Ermittlung eines moglichst marktgerechten Wertes (der einem realistischen Verkaufspreis
nahekommt) missen die flir den Bewertungsfall geeigneten Verfahren ausgewahlt werden.
Entsprechend der Wertermittiungsverordnung sind diese das Vergleichswert-, das
Ertragswert- und das Sachwertverfahren. Keinem der drei Verfahren wird in der ImmoWertV
ein Vorrang eingerdumt. Zur Ermittlung des Verkehrswertes konnen ein oder mehrere
Verfahren herangezogen werden. Kénnen mehrere Verfahren angewendet werden erhoht das
die Sicherheit des Ergebnisses. Die Verfahrensauswahl ist abhangig von der Art des zu
bewertenden Objektes, den auf dem Immobilienmarkt zur Verfugung stehenden Daten und
der Moglichkeit die Preisbildungsmechanismen innerhalb des jeweiligen Verfahrens am
Bewertungsobjekt nachvollziehbar darzustellen.

Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 InmoWertv21)

Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Anzahl von
Vergleichspreisen ermittelt. Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kdnnen insbesondere
bei bebauten Grundsticken ein objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor und bei der
Bodenwertermittlung ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert herangezogen werden.
Der Vergleichswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorlaufigen Vergleichswert und der
Bertlicksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstiicksmerkmale.

Ertragswertverfahren (8§ 27 bis 34 sowie § 40 bis 43 (Bodenwert) ImmoWertV21)

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktublich erzielbarer
Ertradge ermittelt (ggf. sind periodische Ertrage zu beriicksichtigen). Der vorlaufige Ertragswert wird auf der
Grundlage des Bodenwertes und des Reinertrags, der Restnutzungsdauer und des
objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes ermittelt. Der Ertragswert ergibt sich
aus dem marktangepassten vorlaufigen Ertragswert und der Bericksichtigung vorhandener
objektspezifischer Grundsticksmerkmale. Zur Ertragswertermittlung stehen verschiedene
Verfahrensvarianten zur Verngung (allgemeines EWV, vereinfachtes EWV, periodisches EWV).
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Sachwertverfahren (s§ 35 bis 39 sowie § 40 bis 43 (Bodenwert) ImmoWertV21)

Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des Grundstlicks aus den vorlaufigen Sachwerten
der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie aus dem Bodenwert ermittelt.

Der marktangepasste vorlaufige Sachwert des Grundstiicks ergibt sich durch Multiplikation
des vorlaufigen Sachwerts mit einem objektspezifisch angepassten Sachwertfaktor. Es kann
zusatzlich eine Marktanpassung durch marktubliche Zu- oder Abschlage (Berucksichtigung
vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstlicksmerkmale) erforderlich sein.

Modellkonformitét (§10 immoWertv2021)

Ab dem 01.01.2022 wird die bisherige Immobilienwertermittiungsverordnung 2010
durch die ImmoWertV 2021 abgeldst. Sie ist unabhangig vom Wertermittlungsstichtag
ab dem 01.01.2022 anzuwenden.

Bei der Anwendung der sonstigen fir die Wertermittiung erforderlichen Daten
(Umrechnungskoeffizienten, Indexreihen, Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinsatze) sind
dieselben Modellansatze zu verwenden, die der Ermittlung dieser Daten zugrunde liegen
(i.d.R. Daten des jeweiligen Gutachterausschusses).

Die Bewertung wurde gem. § 10 ImmoWertV21 (Grundsatz der Modellkonformitat) ausgefihrt.
(1) Bei Anwendung der sonstigen fir die Wertermittlung erforderlichen Daten sind dieselben
Modelle und Modellansatze zu verwenden, die der Ermittlung dieser Daten zugrunde lagen.
(2) Liegen fur den maRgeblichen Stichtag lediglich solche fir die Wertermittlung erforderlichen
Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei Anwendung dieser
Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung abzuweichen, soweit dies zur
Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformitat erforderlich ist.

Begriindung der Verfahrenswahl

Wohneigentum wird i.d.R. bevorzugt im Vergleichswertverfahren bewertet. Der
Gutachterausschuss stellt Vergleichswerte (zonale Immobilienrichtwerte) mit Anpassungs-
faktoren fur die maRgeblichen Eigenschaften/Merkmale zur Verfugung.

Aulerdem ist das Ertragswertverfahren im Hinblick auf die Rentabilitdt und Rendite
(insbesondere bei Mietobjekten) relevant. Im vorliegenden Fall wird zudem das Sachwertverfahren
dargestellt, welches den substanziellen Wert aufzeigt.

Das Wohneigentum (Sondereigentum) verfugt tGber nicht unerhebliche Mangel und Schaden
ebenso das Gemeinschaftseigentum. Deshalb wurde ein Bausachverstandiger zur sachlichen
Einschatzung hinzugezogen. Die festgestellten Gegebenheiten werden im Rahmen der
besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale (boG) berlcksichtigt.
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7.2. Bodenwertermittlung
(§ 40 ImmoWertV)

Der Bodenwert ist ohne Bertlicksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem
Grundstlick vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 bis 26 ImmoWertV zu
ermitteln.

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MaRgabe des § 26 Absatz 2 ein
objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.

Bodenrichtwerte sind durchschnittliche lagespezifische Bodenwerte und bilden das
lagetypische Preisniveau einzelner Grundsticke innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ab.
Bodenrichtwerte werden fir Grundstiicke ermittelt, die in ihren tatsachlichen Eigenschaften
weitgehend Ubereinstimmen.

Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein geeigneter
Bodenrichtwert zur Verfligung, kann der Bodenwert deduktiv oder in anderer geeigneter Weise
ermittelt werden.

7.2.1. Bodenrichtwert

Fir die Lage des Bewertungsobjektes wird zum Stichtag 01.01.2025 folgender
Bodenrichtwert ausgewiesen.

Bodenrichtwertnummer: 21407
(Gemarkung Grafrath; Ortsteil Grafrath)
Bodenrichtwert: 470 €/m? (ein-/zweigeschossig)
Stichtag: 01.01.2025
Entwicklungszustand: baureifes Land
Beitragszustand: beitragsfrei
Nutzungsart: Wohnbauflache
Geschosszahl Il
Geschossflachenzahl: 0,8
GFZ-Baulandtiefe: 40 m (GFz-Berechnungsvorschrift BauNVO 86)
BRW zum 425 €/m? (01.01.2022)

Hauptfeststellungszeitpunkt

Die ErschlieBungskosten werden durch den Gutachterausschuss in der Kaufvertrags-
auswertung fir bereits vorhandene und erschlieBungsbeitragspflichtige Strafden zwischen 15
und 25 € je gm Bauland angesetzt.

Lageeinstufung der gebietstypischen Bodenrichtwerte in Solingen fir Wohnbauflachen,
Il-geschossige Bauweise, GFZ 0,8:
Spanne: min. 370 €/m? bis max. 565 €/m?
Lagequalitat: gut 495 €/m?
mittel 435 €/m?
einfach 385 €/m?

Der Bodenrichtwert tendiert zur guten Lagequalitat.
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7.2.2. Ableitung Bodenwert

Zur Bewertung wird der Bodenrichtwert flr baureifes Land herangezogen.
Abweichende wertbeeinflussende Grundsticksmerkmale des Bewertungsgrundstiickes, wie
e ErschlieBungszustand/abgabenrechtlicher Zustand
e zeitliche Entwicklung
e Grole des Grundstiicks, bauliche Auslastung, Grundstiickszuschnitt
e Lagemerkmale
e bauliche Einschrankungen (z.B. Lage an einem Gewasser, in Waldndhe, Baulasten)
werden durch entsprechende Anpassungen gewdrdigt.
Die Ableitung des Bodenwertes erfolgt mit ggf. erforderlichen Anpassungen auf der Grundlage
des Bodenrichtwertes.

Bodenrichtwert 470 €/m?
I. Anpassung an den Wertermittlungsstichtag (gem. § 2 ImmoWertV)
Richtwert- Bewertungs- Anpassung Erlauterung
grundstick grundstick [%] [€/m?]

Wertermittlungs- 01.01.2025 30.09.2025 - - E1
stichtag
Il. Anpassung wegen abweichender wertbeeinflussender Grundstiicksmerkmale
Entwicklungs- baureifes Land baureifes Land - - -
zustand
Art und Maf der Il Geschosse, | bis lll Geschosse, - - 36 E2
baulichen Nutzung |GFZ 0,8 GFZ 0,51
beitrags- und beitragsfrei erschlieBungs- - -20 E3
abgabenrechtlicher beitragspflichtig
Zustand
Flache - 1.121 m? - - E4
Zuschnitt / ohne Angaben siehe Beschreibung - - ES
Topografie etc.

Lagemerkmale ohne Angaben siehe Beschreibung - - E6
angepasster Anfangswert (relativer Bodenwert) 414 €
grundstiicksspezifischer Bodenwert:

Flache x BRW 1.121 m? x 414 €/m?
= Bodenwert des Grundstucks gesamt =464.094 € = 464.000 €
Miteigentumsanteil am Bodenwert 271/1.000 125.744 €
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Beriicksichtigung besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale

In Abteilung Il des Grundbuchs sind keine Rechte und Belastungen registriert.

Altlasten sind zum Bewertungszeitpunkt nicht bekannt.

Im Baulastenverzeichnis ist eine Baulast — Abstandsflache — registriert. Gemal der
vorliegenden Unterlagen ist die Abstandsflache wahrscheinlich nicht mehr relevant, da eine
Flurstiicksverschmelzung erfolgte. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Baulast
I6schungsfahig ist.

Hinsichtlich der Bergschadensgefahrdung wurde Auskunft erteilt, dass sich das Flurstiick Giber
einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld befinden. Im Auskunftsbereich ist kein Bergbau
dokumentiert.

Zu den genannten Aspekten werden keine Anpassungen erforderlich.

Erlauterungen zu den Bodenrichtwertwertanpassungen

E1
Eine Anpassung des BRW in Bezug zum Wertermittlungsstichtag ist nicht relevant.

E2

Der Bodenrichtwert basiert auf einer Geschossflache von 0,8 bei einer Baulandtiefe von 40 m.
Aufgrund der Bebauung des Grundstick mit 2 Wohngebauden, welche die gesamte
Grundstuickstiefe nutzen, entfallt die Unterteilung in Vorder- und Hinterland oder Gartenland.
Es erfolgt eine Anpassung in Bezug zu abweichenden WGFZ. Das Grundstiick ist gegentber
der GFZ des BRW niedriger ausgelastet.

Haus 16a ca.592 m? wertrelevante Geschossflache
(EG, OG, DG, ausgeb. Dachspitz)

Haus 16 ca. 82 m? wertrelevante Geschossflache
(aus dem GA 2022 (ibernommen)

Flache gesamt ca. 674 m? : Grundstuiicksflache 1.121 m? = WGFZ* 0,6

* wertrelevante Geschossflachenzahl

Die wertrelevante Geschossflachenzahl der Richtwerte bezieht sich auf die Geschossflache entsprechend der
BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.1977, geandert durch Verordnung vom 19.12.1986, d.h.
die im Dachgeschoss oder im Souterrain befindlichen Wohn-/Nutzflachen sind grundsatzlich die Berechnung
einzubeziehen.

Hinsichtlich der abweichenden WGFZ erfolgt eine Anpassung mittels der im
Grundstiicksmarktbericht des Gutachterausschuss vorgegebenen Umrechnungskoeffizienten.

Umrechnungskoeffizient fur GFZ 0,8 0,924
Umrechnungskoeffizient fur GFZ 0,6 0,854
Umrechnung: 0,854/0,924 x 470 €/m? =434,39 €

rd. 434 €/m?
Differenz zum Bodenrichtwert: = 36 €/m?
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E3

Der BRW wird unter der Pramisse erschlielungsbeitragsfrei ausgewiesen. Gemal Auskunft
der Stadt Solingen, handelt es sich bei der Oberen HolzstraRe um eine noch nicht endgultig
hergestellte ErschlieBungsanlage. Es werden daher kunftig noch ErschlieBungsbeitrage
erhoben, wobei hinsichtlich der voraussichtlichen Hohe und zum Zeitpunkt, keine Angaben
gemacht werden kdnnen. Die Orientierung erfolgt deshalb mit 20 €/m? an der Auswertung des
Gutachterausschusses (Spanne 15 bis 25 €/m?).

Die Erschlielungskosten werden im unbeplanten Gebieten (ohne B-Plan) i.d.R. auf eine
Tiefenbegrenzung des Grundstiicks von 35 m berechnet, es sein denn, das Grundstick ist
tiefer oder in seiner kompletten Tiefe mit relevanten Gebauden bebaut. Dasselbe ist bzgl. des
Bewertungsgrundstiicks der Fall.

Kanalanschlussbeitrdge sind in der Spanne des GAA nicht involviert. Im vorliegenden Fall
werden diese nicht mehr erhoben.

E4
Die GrundstiicksgroRRe istinnerhalb der Bodenrichtwertzone kein wertbestimmendes Merkmal.
Die Anpassung des BRW erfolgt im vorliegenden Fall in Bezug zur WGFZ.

E5

Fur Unregelmaligkeiten des Grundstlickszuschnitts und bezlglich der topografischen
Verhaltnisse kénnen Anpassungen gerechtfertigt sein. Im vorliegenden Fall wird keine
Anpassung erforderlich erachtet.

E6

Bezuglich der Lage werden in Bezug zum BRW keine Anpassungen erforderlich erachtet, sie
ist im Wesentlichen im zonalen BRW berticksichtigt.

Der Gutachterausschuss Solingen sieht zur Bodenrichtwertanpassung ggf. eine Anpassung
hinsichtlich der Himmelsausrichtung des Gartens vor (Stid Zuschlag x 1,05, Nord Abschlag x
0,95, West und Ost ohne).

Im vorliegenden Fall wird dieses Kriterium am Bodenrichtwert nicht explizit berlcksichtigt,
Bewertungsgegenstandlich ist Wohneigentum. Die zutreffenden Merkmale werden in den
Verfahren betrachtet.
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7.3. Sachwertverfahren
(8§ 35 — 39 ImmoWertV)

Erlduterungen zum Sachwertverfahren:

Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des Grundstlicks aus den vorlaufigen Sachwerten
der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie dem Bodenwert ermittelt. Der vorlaufige
Sachwert ermittelt sich aus der Summe der baulichen Anlagen im Sinne des § 36, dem
vorlaufigen Sachwert der baulichen Aul3enanlagen sowie sonstigen Anlagen im Sinne des §
37 und dem gemal der §§ 40 bis 43 zu ermittelnden Bodenwert.

Im Weiteren ermittelt sich durch Multiplikation des vorlaufigen Sachwertes mit einem
(objektspezifisch angepassten) Sachwertfaktor im Sinne des § 39, der marktangepasste
vorlaufige Sachwert. Es kann zusatzlich eine Marktanpassung durch marktubliche Zu- oder
Abschlage erforderlich sein (§ 7 Abs. 2).

Der Sachwert des Grundstlcks ist das Resultat aus dem marktangepassten vorlaufigen
Sachwert und der Bericksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer
Grundstucksmerkmale.

7.3.1. Normalherstellungskosten

Berechnungsgrundlage: Kostenkennwerte - Normalherstellungskosten 2010

Normalherstellungskosten sind die Kosten, die marktublich fur die Errichtung einer baulichen
Anlage aufzuwenden waren. Zu den Normalherstellungskosten gehdren auch die
Baunebenkosten.

Die Wertermittlung erfolgt auf der Basis der vom Bundesbauministerium herausgegebenen
Normalherstellungskosten (NHK 2010) entsprechend verschiedener Gebaudetypen. Die NHK
2010 sind mit Baupreisindexreihen an die Preisverhaltnisse zum Wertermittlungsstichtag
anzupassen. Die Einstufung des Gebaudestandards erfolgt je nach Objekttyp in drei bis flnf
Standardstufen gem. NHK.

Baunebenkosten umfassen die Kosten fur Planung, Baudurchfuhrung, behérdliche Priufungen
und Genehmigungen und sind in den Normalherstellungskosten NHK 2010 mit einem
prozentualen Anteil am Herstellungswert, in Abhangigkeit von Objekittyp, bertcksichtigt.

Das gegenstandliche Haus Obere Holzstr. 16a wird in den Objekttyp 4.1 gem. NHK 2010 —
Mehrfamilienhduser mit bis zu 6 WE (inki. 19 % Baunebenkosten) eingeordnet.

Fir den Objekttyp 4.1 bis 4.3 stehen die Standardstufen 3, 4 und 5 zur Verfligung (siehe
Anlage 8).

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten

7.3.2. Baupreisindizes

Die aus den Kostenkennwerten der NHK 2010 ermittelten Herstellungskosten sind auf den
Wertermittlungsstichtag zu beziehen. Hierzu ist der aktuelle und fir die jeweilige Gebaudeart
zutreffende Preisindex fir die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes mit dem entsprechenden
Basisjahr zu verwenden. Die Normalherstellungskosten basieren auf dem Jahr 2010, das Statistische
Bundesamt hat nunmehr die Basis = 100 auf das Jahr 2015 umgestellt, deshalb muss fiir die Bewertung
der BP1 2015 zum Jahr 2010 angeglichen werden.
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[1l. Quartal 2025 bundesweiter Durchschnitt

(Quelle: Ligth-Soft Service Baupreisindex; Quelle: Index 2021 Statistisches Bundesamt)

Wohngebaude: 1,897 (189,7/100)

7.3.3. Gesamtnutzungsdauer / Restnutzungsdauer / Alterswertminderung

Die Gesamtnutzungsdauer ist die Ubliche Nutzungsdauer der baulichen Anlagen gemaf
Anlage 1 zu § 12 Abs. 5 Satz 1 ImmoWertV21.

Die Restnutzungsdauer ist der Zeitraum, in denen die baulichen Anlagen bei
ordnungsgemaler Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich nutzbar sind, dabei
kénnen durchgeflihrte Instandsetzungen/Modernisierungen oder unterlassene
Instandhaltungen die Restnutzungsdauer verlangern oder verkirzen.

Die Alterswertminderung resultiert aus dem Verhaltnis der Restnutzungsdauer zur
Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen; die prozentualen Alterswertminderungs-
faktoren sind der ImmoWertV21 zu entnehmen.

Art der baulichen Anlage: Mehrfamilienhaus
Gesamtnutzungsdauer gem. ImmoWertV 80 Jahre
Baujahr: 2001

Alter des Gebaudes: 24 Jahre
Restnutzungsdauer: 56 Jahre
Alterswertminderung: 30 %

(ImmoWertV, Anlage Alterswertminderungsfaktoren)

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten

7.3.4. Bauliche AuBenanlagen und sonstige Anlagen

Der vorldufige Sachwert der fiir die jeweilige Gebdudeart (iblichen baulichen Aullenanlagen und
sonstigen Anlagen ist gem. § 37 ImmoWertV21 gesondert zu ermitteln, insofern die Anlagen
wertbeeinflussend sind und nicht bereits anderweitig erfasst wurden. Der Wert der AulBenanlagen kann
nach durchschnittlichen Herstellungskosten, nach Erfahrungssétzen oder hilfsweise durch
sachversténdige Schétzung ermittelt werden. Bei der Anwendung von Herstellungskosten angewendet,
unterliegen die Aullenanlagen in der Regel der Restnutzungsdauer des Gebé&udes/der baulichen
Anlagen und somit dieser Alterswertminderung. Zu den AuRenanlagen gehéren z.B. Wegbefestigungen,
Einfriedungen, Gestaltungselemente, Pflanzungen usw..

Der Wert der Ublichen baulichen AuBenanlagen und sonstigen Anlagen, wird gem.
Sachwertmodell der AGVGA-NRW nach Erfahrungssatzen pauschalisiert berticksichtigt. Eine
unmittelbare Empfehlung bzgl. der Hohe wird nicht ausgesprochen. Im GMB des GAA
Solingen erfolgen dazu keine formulierten Angaben. Insofern erfolgt die Anlehnung an
Literaturempfehlungen (z.B. Kleiber) und aus der Markterfahrung. In der Regel ist ein
prozentualer Wertansatz unter Bezugnahme auf den Gebaudezeitwert Ublich. Bei dieser
Methode werden die AuRenanlagen gleichzeitig der Gebaudealterswertminderung
unterworfen.

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten
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7.3.5. Sachwertfaktor

Der vorlaufige Sachwert ist an die ortlichen Marktverhalinisse anzupassen. Das erfolgt auf der
Grundlage des Sachwertfaktors.

Sachwertfaktoren werden von den Gutachterausschiissen aus tatsachlichen Kauffallen
ermittelt. Liegen keine Angaben vom oértlichen Grundsticksmarkt vor, kénnen hilfsweise
Sachwertfaktoren aus vergleichbaren Gebieten sowie eigene Ableitungen des
Sachverstandigen herangezogen werden.

Der Gutachterausschuss Solingen weist Sachwertfaktoren nur fir die Gebaudearten der
freistehenden Ein- und Zweifamilienhduser sowie flir Reihenhduser und Doppelhaushalften
aus, welche typischerweise Uber den Sachwert zum Verkehrswert eingeschatzt werden. Fir
alle anderen Gebaudetypen werden keinen Sachwertfaktoren zur Verfliigung gestellt. Im
vorliegenden Fall dient der Sachwert dem Plausibilisierungszweck, die Anwendung eines
Sachwertfaktor wird nicht erfordlerich erachtet.

7.3.6. Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (boG gem. § 8 InmoWertV)

Im Rahmen der Wertermittlung sind Grundstlicksmerkmale zu bertcksichtigen, denen der
Grundstlicksmarkt einen Werteinfluss beimisst. Allgemeine Grundstiicksmerkmale sind
wertbeeinflussende Grundstiicksmerkmale, die hinsichtlich Art und Umfang auf dem jeweiligen
Grundstiucksmarkt regelmafRig auftreten. lhr Werteinfluss wird bei der Ermittlung des
vorlaufigen Verfahrenswerts bericksichtigt. Besondere objektspezifische Grundsticks-
merkmale sind wertbeeinflussende Grundstiicksmerkmale, die nach Art oder Umfang
erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstiicksmarkt Ublichen oder erheblich von den
zugrunde gelegten Modellen oder Modellansatzen abweichen. Besondere objektspezifische
Grundstucksmerkmale kénnen insbesondere vorliegen bei

e besonderen Ertragsverhaltnissen

e Baumangeln und Bauschaden

e baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und zur

alsbaldigen Freilegung anstehen
e Bodenverunreinigungen, Bodenschatze
e grundsticksbezogenen Rechten und Belastungen

Die besonderen objektspezifischen Grundstlicksmerkmale werden, wenn sie nicht bereits
anderweitig bertcksichtigt worden sind, erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte
insbesondere durch marktibliche Zu- oder Abschlage bericksichtigt. Bei paralleler
Durchfuhrung mehrerer Wertermittlungsverfahren sind die besonderen objektspezifischen
Grundsticksmerkmale, soweit moglich, in allen Verfahren identisch anzusetzen.

Aufgrund der vorhanden Baumangel und Bauschaden bzgl. Sonder- und Gemeinschafts-
eigentum erfolgte eine zusatzliche separate Einschatzung durch einen Bausachverstandigen.
Die Aufstellung im Einzelnen ist dieser Bearbeitung zu entnehmen, welche dem Gutachten als
Anlage 7 beigeflgt ist.

Die voraussichtlichen Sanierungskosten fur das Sondereigentum Nr. 2 werden umfanglich in
Abzug gebracht. Hinschlich der Kostenschatzung fur das Gemeinschaftseigentum erfolgte
eine anteilige Anrechnung auf den Miteigentumsanteil und unter Berlcksichtigung der
vorhanden Instandhaltungsriicklage (gem. Verwalterauskunft).
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Sondereigentum:
voraussichtliche Sanierungskosten 23.955,30 €

Risiko-/Sicherheitszuschlag + 3 %

= 24.673,96 €

= 25.000 €
Gemeinschaftseigentum:
voraussichtliche Sanierungskosten 70.567,00 €
Risiko-/Sicherheitszuschlag + 3 %

= 72.684,01 €

= 73.000 €
vorhandene Ricklagen - 13.000 €

= 60.000 €
Miteigentumsanteil 271/1.000 = 16.260 €

= 16.000 €

Gemall  Auskunft der WET-Verwaltung betragt der Soll-Saldo bzgl. der
Instandhaltungsriicklagen 25.770,82 € mit Stand 01.01.2025. Die jahrliche Zufihrung der
Gemeinschaft wird mit 4.500 € beziffert. Resultierend aus Saumnissen, welche das
Wohneigentum Nr. 2 betreffen, besteht ein Defizit, so dass 14.607,76 € der Ricklage nicht
zugefuhrt wurden. Der Kontostand zum 31.12.2024 betrug deshalb 11.163,06 €.

Hinsichtlich der Entwicklung im Jahr 2025 erfolgten keine Angaben (Zuflhrungen,
Entnahmen). Es ist davon auszugehen, dass sich bis zum Bewertungsstichtag der Fehlbetrag
erhoht hat. Ggf. erfolgten auch Entnahmen fir MalRnahmen. Diese Aspekte kdnnen nicht
bericksichtigt werden und verbleiben als Risiko.

Im Rahmen der Bewertung erfolgt vom Riicklagenbetrag Stand 01.01.2025 eine Anrechnung
von gerundeten 50 % (25.770,82 € x 50 % = 13.000 €), als zur Verfigung stehendes Kapital
gegenuber den erforderlichen Sanierungskosten. Hierbei wird davon ausgegangen, dass im
Rahmen der Zwangsversteigerung der Fehlbetrag der Rucklage zugefuhrt wird. Zur
Risikoabsicherung werden dennoch nur 50 % dieser Summe in Abzug gebracht, da ggf. 2025
Entnahmen erfolgten und auch kunftig ggf. weitere Mallnahmeerfordernisse entstehen
kdénnen, welche bisher nicht bekannt sind.

Es wird bzgl. der Abzige ausdriicklich darauf hingewiesen, dass es sich um einen
wertermittlungstechnischen Ansatz handelt. Die Kosten kdnnen hinsichtlich Angebot und
Nachfrage  sowie = Material- und  Ausfihrungsqualitaten und infolge  von
Inflation/Preisteuerungen abweichen. Auch kénnen zwischenzeitlich weitere Mangel/Schaden
entstehen. Es verbleibt hieraus ein Risko, dessen sich der Kaufinteressent bewusst sein muss.
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7.3.7. Sachwertberechnung

» nachstehende Werte sind in der Regel auf- und abgerundet

Gebaudetyp: Typ 4.1 NHK 2010

Bruttogrundflache (BGF) in m? = 768 m?
Normalherstellungskosten pro m? BGF X 969 €/m?
Normalherstellungskosten gesamt inkl. BNK = 744192 €
Baupreisindex X 1,897
. = 1.411.732,22 €
Herstellungswert zum Bewertungsstichtag ~ 1.411.700 €
Restnutzungsdauer ca. 56 Jahre
Alterswertminderung linear - 30 %
alterswertgeminderte Herstellungskosten = 988.190 €
(Gebaudezeitwert) = 988.000 €
Wertanteil AuRenanlagen + 49.000 €
Wert der baulichen Anlagen gesamt = 1.037.000 €
Miteigentumsanteil Sondereigentum Nr. 2
271/1.000
281.027 €
281.000 €
Anteil Bodenwert Sondereigentum Nr. 2 + 125.744 €
= 406.744 €
vorlaufiger Sachwert =~ 407.000 €
entspricht bei ca. 120,5 m? Wohnflache 3.378 €/m?
Besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale (boG):
Abschlag Sondereigentum - 25.000 €
Abschlag Gemeinschaftseigentum - 16.000 €
Sachwert Wohneigentum Nr. 2 = 366.000 €
entspricht bei ca. 120,5 m? Wohnflache 3.037 €/m?
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7.4. Ertragswertverfahren
(§§ 27-34 ImmoWertV)

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktublich erzielbarer
Ertrage ermittelt. Soweit die Ertragsverhaltnisse mit hinreichender Sicherheit aufgrund
konkreter Tatsachen wesentlichen Veranderungen unterliegen oder wesentlich von den
marktiblich erzielbaren Ertrdgen abweichen, kann der Ertragswert auf der Grundlage
periodisch unterschiedlicher Ertrage ermittelt werden.

Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorlaufigen Ertragswert und der
Bericksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstiicksmerkmale des
Wertermittlungsobjekts.

7.4.1. Angaben / Recherche zum Rohertrag

Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemafer Bewirtschaftung und zulassiger
Nutzung marktublich erzielbaren Ertragen; hierbei sind die tatsachlichen Ertrage zugrunde zu
legen, wenn sie marktiblich erzielbar sind.

Bei Anwendung des periodischen Ertragswertverfahrens ergibt sich der Rohertrag
insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen. Der jahrliche Reinertrag ergibt sich aus
dem jahrlichen Rohertrag abzuglich der Bewirtschaftungskosten.

1. Wohnflache

Anhand der vorliegenden Unterlagen wird die Wohnflache mit ca. 120,50 m? flir den
Bewertungszweck angenommen. In Bezug zur Anwendung der |.BV oder der WoFIVO sind
Abweichungen mdglich.

2. Tatsachliche Mietertrage
Das Wohneigentum wird bisher eigengenutzt bzw. in vergleichbarer Form. Ein Mietertrag wird
deshalb nicht erzielt. Mieten aus der WET-Anlage sind nicht zur Kenntnis gelangt.

3. Mietspiegel Stadt Solingen (Stand 2025)

Wohnlage: mittel bis gut
Gemal Lageeinstufung der Bodenrichtwerte handelt es sich um eine mittlere
bis gute Lagequalitat.

Baujahr: 1994 — 2001
mittlere Lage gute Lage
Wohnungsgréfe: Uber 80 m?
Spanne: 7,91 bis 8,80 €/m? 7,96 bis 8,96 €/m?
Baujahr: 2002 - 2010
mittlere Lage gute Lage
Wohnungsgréle: Uber 80 m?
Spanne: 8,04 bis 8,84 €/m? 8,22 bis 9,06 €/m?
Stellplatze: Uberdachte Stellplatze im Solinger Stadtgebiet 50 bis 80 €/Monat
(gem. GMB 2025) Aulienstellplatze 25 bis 50 €/Monat
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4. Aktueller Angebotsmarkt

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten

5. Einschatzung des Rohertrags

Der relative Mittelwert bzgl. Baujahresgruppe 1994-2001 und 2002-2010 unter
Berlicksichtigung der mittleren und guten Wohnlage betragt rd. 8,47 €/m2. Folgende
Zuschlage sind gemal Mietspiegel gerechtfertigt:

+ 2 % fur separates Gaste-WC

+ 1 % fir Gegensprechanlage

+ 2 % Einrichtung fir wohnungsbezogenen Wasserverbrauch

+ 1 bis 5 % fir Balkon, Loggia, Terrasse oder Garten (es sind Balkon, Terrasse und Garten
vorhanden, so dass der Zuschlag mit 5 % gewahlt wird)

Basismiete (Mittelwert) = 8,47 €
Zuschlage + 10 %

= 9,317 €

rd. 9,30 €/m?
Wohnflache X 120,5 m?

= 1.120,65 €

rd. 1.120 €
Pkw-Stellplatz + 30 €

1.150 €/Monat

x 12 Monate = Jahresrohertrag = 13.800 €

Die Sondernutzungsrechte bzgl. Gartenflache und AuRRenstellplatz sind in Rohertrag
bertcksichtigt.

7.4.2. Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten sind die fir eine ordnungsgemafle Bewirtschaftung und zulassige
Nutzung entstehenden regelmafligen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige
Kostenubernahmen gedeckt sind.

Von 2015 bis 2021 wurde die Berechnung der Bewirtschaftungskosten in der
Ertragswertrichtlinie (EW-RL) geregelt. Diese Berechnungsregel wurde in die ImmoWertV zum
01.01.2022 Ubernommen. Ausgehend von in der Anlage 3 Il ImmoWertV genannten
Verwaltungs- und Instandhaltungskosten ergeben sich nachfolgende Betrage.
Bewirtschaftungskosten nach dem Modell der AGVGA.NRW)

Die BWK gem. Anlage 3 ImmoWertV werden mit dem Verbraucherindex fortgeschrieben. Das Statistische
Bundesamt hat am 12.11.2024 den Verbraucherindex fiir Oktober 2024 veroffentlicht, daraus resultiert, dass die

BWK im Vergleich zu 2024 um rund 2 % steigen. Im Ertragswertverfahren sind sie fur Wertermittlungsstichtage am
dem 01.01.2025 anzuwenden.

Verwaltungskosten 429 €/Jahr Wohneigentum
359 €/Jahr Wohnung EFH/ZFH
47 €/Jahr je Garageneinstellplatz

Instandhaltungskosten 14,00 €/m?/Jahr Wohnflache
106 €/Jahr pro Stellplatz (Tiefgarage, Garage, Carport, Stellplatz)
Mietausfallwagnis 2 % des marktublich erzielbaren Rohertrages

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten
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7.4.3. Liegenschaftszinssatz

Liegenschaftszinssatze sind Kapitalisierungszinssatze, mit denen Verkehrswerte von
Grundsticken je nach Grundsticksart im Durchschnitt marktiblich verzinst werden.
Liegenschaftszinssatze werden nach den Grundsatzen des Ertragswertverfahrens nach den
§§ 27 bis 34 ImmoWertV auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen
entsprechenden Reinertragen ermittelt.

Im GMB des GAA Solingen wird der Liegenschaftszinssatz mit seinen Eigenschaften fur
Wohneigentum wie folgt ausgewiesen:

Wohnungseigentum (GMB Solingen)
Liegenschaftszinssatz Mittelwert 1,91 % (Standardabweichung + 1,18)
Median 2,09 %

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten

Die Anwendung des Liegenschaftszinssatzes erfolgtim Bewertungsfall unter Berticksichtigung
der tatsachlichen Eigenschaften des Bewertungsobjektes nach sachverstandigem Ermessen.
In Bezug zum hier gegenstandlichen Wohneigentum sind Restnutzungsdauer, Wohnflache
und Nettokaltmiete gegenlber den durchschnittlichen Kriterien deutlich héher. Daraus
begriindet sich ein hdéheres wirtschaftliches Risiko, so dass in Bezug zum Mittelwert des
Liegenschaftszinssatzes eine Zuschlag von 10 % gerechtfertigt wird.

Der Liegenschaftszinssatz wird unter Bezugnahme zu diesen Merkmalen in Hohe von 2,1 %
(1,91 + 10 %) begrundet.

7.4.4. Restnutzungsdauer
» siehe dazu die Ausfiihrungen im Sachwertverfahren Punkt 7.3.3.

Gesamtnutzungsdauer gem. ImmoWertV 80 Jahre
Gebaudealter: 24 Jahre
eingeschatzte Restnutzungsdauer: 56 Jahre

7.4.5. Barwertfaktor

Der Kapitalisierung und der Abzinsung sind Barwertfaktoren auf der Grundlage der
Restnutzungsdauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes zugrunde
Zu legen.

Der jahrlich nachschissige Rentenbarwertfaktor fir die Kapitalisierung (Kapitalisierungs-
faktor) ist nach der Formel der Anlage zur ImmoWertV zu ermittein oder der dazu
veroffentlichten Tabelle der Kapitalisierungsfaktoren zu entnehmen.

Liegenschaftszins (q): 21 %
Restnutzungsdauer (n): 56 Jahre
Barwertfaktor: 32,816
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7.4.6. Ertragswertberechnung

» nachstehende Werte sind in der Regel auf- und abgerundet

Rohertrag pro Jahr (Jahresrohertrag) rd. 13.800 €
Bewirtschaftungskosten - 2545 €
Jahresreinertrag des Wohneigentums = 11.255 €
Bodenwertverzinsung - 2.641 €
(Bodenwert 125.744 € x 2,1 % Liegenschaftszinssatz =
2.640,62 €)
Ertrag des Wohneigentums = 8.614 €
Liegenschaftszinssatz 2,1 %
Restnutzungsdauer 56 Jahre
Barwertfaktor X 32,816
= 282.677,02 €
Ertragswert des Wohneigentums = 282.700 €
Bodenwertanteil des Wohneigentums + 125.744 €
= 408.444 €
vorlaufiger Ertragswert Wohneigentum Nr. 2 ~ 408.000 €
entspricht bei ca. 120,5 m? Wohnflache 3.386 €/m?
Rohertragsfaktor 29,6
Besondere objektspezifische Grundstlicksmerkmale
(boG siehe Punkt 7.3.6.):
Abschlag Sondereigentum - 25.000 €
Abschlag Gemeinschaftseigentum - 16.000 €
Ertragswert Wohneigentum Nr. 2 = 367.000 €
entspricht bei ca. 120,5 m? Wohnflache 3.046 €/m?
Rohertragsfaktor (Ertragswert : Rohertrag) 26,6
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7.5. Vergleichswertverfahren
(ImmoWert\2021 §§ 24 bis 26)

Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Zahl von
Vergleichspreisen ermittelt. Fir die Ableitung der Vergleichspreise sind die Kaufpreise solcher
Grundstliicke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstiick (oder anderweitigem
Bewertungsgegenstand, wie z.B. Wohneigentum) hinreichend Ubereinstimmende Grundstiicks-
merkmale aufweisen. Finden sich in dem Gebiet, in dem sich der Bewertungsgegenstand befindet, nicht
genigend Vergleichspreise, kdbnnen auch Vergleichspreise aus anderen vergleichbaren Gebieten
herangezogen werden. Anderungen der allgemeinen Wertverhaltnisse auf dem Grundstiicksmarkt oder
Abweichungen einzelner den Wert beeinflussender Merkmale, sind in der Regel auf der Grundlage von
Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten zu beriicksichtigen.

Die Bewertung im Vergleichswertverfahren beruht auf statistischen Berechnungen. Die
Grundlage dazu bilden vergleichbare Grundsticke, Gebaude, Wohnungen usw., deren
Kaufpreise im gewdhnlichen Geschaftsverkehr frei ausgehandelt wurden. Der Vergleichswert
kann direkt zum Verkehrswert fiihren. Es muss allerdings gewahrleistet sein, dass die Markt-
und Wertverhaltnisse, unter denen die Vergleichskaufpreise zustande gekommen sind, noch
mit den am Wertermittlungsstichtag herrschenden allgemeinen Wertverhaltnissen auf dem
Grundstuicksmarkt Gbereinstimmen.

Eine unmittelbare Anwendung von Vergleichspreisen setzt somit voraus, dass die
wertbildenden Faktoren umfanglich und in differenzierter Art sowie resultierend aus einem
zeitnahen Verkaufspreis zur Verfigung stehen. In der Praxis kann nur selten eine solche
Gegebenheit vorgefunden und somit ein unmittelbarer Vergleich hergestellt werden. Gangiger
ist die Methode, dass die durch die Gutachterausschiisse zur Verfligung gestellten
Vergleichsfaktoren (bzw. Immobilienrichtwerte) in Bezug zum Bewertungsgegenstand
ausgewertet und betrachtet werden.

Far Wohn- und Teileigentum werden die Vergleichswerte zunachst pro Quadratmeter Wohn-
oder Nutzflache ausgewiesen. Diese Vorgehensweise verschafft auch bei Kauf und Verkauf
eine gewisse Transparenz. Teilweise werden mit dem Eigentum an einer Wohnung oder einem
Teileigentum auch Sondernutzungsrechte (z.B. an Pkw-Stellplatzen oder fur Gartennutzung)
vereinbart, die sich auf den Wert auswirken.

Verkaufspreise aus Erstverkdufen sind fir die Bewertung von Bestandsimmobilien nicht
dienlich, da in ihnen regelmaflig der unternehmerische Gewinn enthalten ist, welcher im
Wiederverkauf nicht mehr zu Tragen kommen kann.

Begriffserlduterung:

Unter Wohnungseigentum versteht man das Sondereigentum an einer bestimmten und
bezeichneten Wohnung mit einem Miteigentumsanteil an dem gemeinsamen Eigentum
(Grundstiick, Treppenhaus etc.).

Unter Teileigentum versteht man das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden
Raumen, wie z.B. Blro- und Geschaftsraume, Ladenlokale, Garagen, Stellplatze etc., mit
einem Miteigentumsanteil an dem gemeinsamen Eigentum.
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7.5.1. Daten des Gutachterausschuss Solingen

Durch den Gutachterausschuss werden Kaufpreise fir Wohneigentum in Bezug zu
Baujahresspannen ausgewertet (Durchschnittspreise). Das Haus Obere Holzstr. 16a
entstammt einer Bauzeit vermutlich ab 2000, Fertigstellung Anfang 2002.

Stand GMB 2025

Baujahre 2000 bis 2009
J-Kaufpreis 2.670 €/m? Wohnflache
(GMB 2024 - 2.800 €/m?)
Preisspanne 1.460 bis 3.560 €/m?
Median 2.750 €/m?

(GMB 2024 — Spanne 2.020 bis 3.320 €/m?
Median 2.910 €/m?)

Anzahl der Kauffalle 8
(GMB 2024 — 15)
@-Wohnflache 83 m?

(GMB 24 - 80 m?)

Zur Angabe von durchschnittlichen Kaufpreisen wird durch den Gutachterausschuss das zur Verfligung stehende
Material ausgewertet. Die ermittelten Durchschnittspreise sind auf die Kaufobjekte bezogen. Seitens des
Gutachterausschuss wird darauf hingewiesen, dass die durchschnittlichen Kaufpreise nur eine Orientierungsgrofe
bilden, weil insbesondere die Wohnlage und die Ausstattung der Kaufobjekte, in den jahresbezogenen Stichproben
unterschiedlich und Preisunterschiede deshalb sowohl in den verschiedenen Merkmalen als auch in der allgemeine
Entwicklung auf dem Grundstiicksmarkt begriindet sein kénnen. In der Kaufpreisauswertung sind keine boG
(besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale) enthalten.

Fir eine differenzierte Bewertung stellt der Gutachterausschuss Solingen im Weiteren
Immobilienrichtwerte fir Wohneigentum zur Verfligung.

Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, auf einer Kartengrundlage abzubildende,
durchschnittliche Lagewerte fir Immobilien bezogen auf ein fir diese Lage typisches
,Normobjekt‘. Sie stellen Vergleichsfaktoren fur bebaute Grundsticke im Sinne von § 20
ImmoWertV dar und bilden die Grundlage fur die Verkehrswertermittlung im
Vergleichswertverfahren nach § 24 Absatz 2 ImmoWertV.

Immobilienrichtwerte werden sachverstandig aus der Kaufpreissammlung abgeleitet und
durch Beschluss des Gutachterausschusses stichtagsbezogen als Wert in €/m? Wohnflache
festgesetzt. Neben der lagebezogenen Darstellung auf Basis einer Karte werden die
wertbestimmenden Merkmale in einer Tabelle ausgegeben. Immobilienrichtwerte beinhalten
keine Stellplatze/Garagen und beziehen sich auf Grundstlicke ohne besondere Merkmale.

Garagen, Tiefgaragenstellplatze und Stellplatze

Im Grundsticksmarktbericht werden Durchschnittspreise und Preisspannen fir Garagen,
Tiefgaragenstellplatze und Stellplatze, differenziert in Neubau (Erstverkauf) und
Wiederverkauf veroffentlicht. Es handelt sich hierbei um selbstandiges Teileigentum, so dass
in den Kaufpreisen der entsprechende Grundstlicksanteil (Miteigentumsanteil) enthalten ist.
Aufgrund der geringen Fallzahl werden die Kaufpreise aus den Grundstlicksmarktberichten
2024 und 2025 fur Aulienstellplatze aufgezeigt. Auch in diesem Marktsegment ist ein
Rickgang der Kaufpreishéhe zu verzeichnen.

Stellplatz

Wiederverkauf GMB 2024 GMB 2025
Kauffalle 4 3
& Kaufpreis 6.900 € 5.300 €
Median 6.900 € 5.000 €
Spanne 4.000 bis 10.000 € 5.000 bis 6.000 €
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7.5.2. Regionaler Immobilienmarkt

Aktuelle Verkaufsangebote werden in der Regel zunachst an Ober- bzw. Maximalwerten
orientiert, was erfahrungsgemal meist nicht gleichzeitig mit dem letztendlich tatsachlich
erzielten Kaufpreis zu vergleichen ist. Bei Betrachtung der Verkaufsangebote ist zu vermuten,
dass zum Teil Uberdurchschnittliche Kaufpreise verlangt werden, auch in Bezug eines
Abgleichs zum Immobilienrichtwert. Aufgrund einer reduzierten Nachfrage sind oftmals
Korrekturen an den Preisverlangen in Bezug zum Angebotszeitraum zu bemerken.

Die Preissteigerungen und erstmalig wieder ein deutlicher Preisriickgang (von 2023 zu 2024)
lassen sich am Preisindex des GMB Solingen ablesen. Bzgl. 2025 handelt es sich um eine
Prognose; die Prognose fir 2024 (204,0) konnte anhand der Daten abschlieRend nicht
unterlegt werden, so dass abzuwarten bleibt, wie sich das Wertniveau 2025 letztendlich
darstellen wird.

Wohneigentum: Stichtag 01.01.2010 100,0
Stichtag 01.01.2015 107,7
Stichtag 01.01.2020 155,0
Stichtag 01.01.2021 173,5
Stichtag 01.01.2022 219,5
Stichtag 01.01.2023 2224
Stichtag 01.01.2024 200,8
Stichtag 01.01.2025 (voriaufig) 205,0

Am aktuellen Angebotmarkt wurden folgende Angebote recherchiert:
» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten

7.5.3. Vergleichswertermittiung

Generell ist festzustellen, dass im Sektor des Wohnungseigentums oft groRere Preisspannen
zu verzeichnen sind, welche von verschiedenen wertrelevanten Merkmalen beeinflusst
werden. Der Gutachterausschuss bericksichtigt beziglich der Immobilienrichtwerte folgende
wertbeeinflussende Eigenschaften:
= Baujahr
Wohnflache
Ausstattungsklasse
Geschosslage
Balkon
Anzahl der Einheiten im Gebaude
Modernisierungsgrad
Wohnlage
Mietsituation

Der zonale Immobilienrichtwert ist anhand der vorgegebenen Kriterien des
Gutachterausschusses zum Bewertungsobjekt anzupassen.

» Weitere Details / Erlduterungen im Originalgutachten
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Analog zum  Grundsticksmarktbericht werden durch den Gutachterausschuss
Immobilienrichtwerte fir Wohneigentum ausgewiesen, welche unter www.boris.nrw.de
aufzurufen sind. Es handelt sich um einen zonalen Wert in einem bestimmten Gebiet.

Fir diese Immobilienrichtwerte werden in der Regel weitere individuelle Anpassungen gemafn
der aufgezahlten Eigenschaften erforderlich.

Unter Verwendung des Immobilienpreiskalkulators kann durch Anpassung der hinterlegten
Merkmale in Bezug zum Bewertungsgegenstand ein orientierender Wert ermittelt werden. Der
ermittelte Immobilienpreis schliet das Gebaude sowie den Grund und Boden ein. Bei
Sondereigentum an einer Wohnung umfasst der ermittelte Immobilienpreis den
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum sowie den Grund und Boden.

Werte flir Garagen, Stellplatze und Sondernutzungsrechte sind separat nach ihrem Zeitwert
zu veranschlagen, sofern sie nicht bereits bei den wertbeeinflussenden Merkmalen z.B.
Garage/Stellplatz berticksichtigt wurden. Dartber hinaus kdnnen weitere Einflussfaktoren bei
der Wertfindung eine Rolle spielen, wie besondere 6rtliche und bauliche Gegebenheiten, der
Objektzustand, besondere Einbauten, Wiederkaufsrechte, Baulasten, Leitungsrechte,
schadliche Bodenverunreinigungen und anderes mehr.

Durch den Gutachterausschuss wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass mit dem
Immobilienpreiskalkulator kein Verkehrswert dargestellt werden kann. Der Verkehrswert ist
durch ein Gutachten eines Sachverstindigen oder durch den zustandigen
Gutachterausschuss zu ermitteln.

Zur vergleichenden Betrachtung wurden 2 Immobilienrichtwerte ausgewahlt. Bezlglich
Wohneigentum steht fur die Zone, in welcher sich das Wohneigentum befindet kein IRW fur
Wohneigentum zur Verfugung, das begrindet sich wahrscheinlich darin, dass hier die
Wohneigentumsform seltener vorhanden und bisher kaum verdufert wurde (unzureichende
Auswertungsdaten; hier nur IRW fir Ein- und Zweifamilienhauser sowie Reihen- und Doppelhauser). ES schlief®en unweit
Zonen an, welche nach sachverstandiger Einschatzung einen Vergleich zum
Bewertungsgegenstand zulassen.

Die zonalen Immobilienrichtwerte wurden in den letzten Jahren mit deutlichen Schwankungen
verzeichnet:

Historische Werte/Zeitreihe der beschlossenen Richtwerte fiir den hier ausgewahlten zonalen
IRW von Wohneigentum:

2015 1.120 €/m?
2020 1.690 €/m?
2021 1.860 €/m?
2022 3.580 €/m?
2023 3.950 €/m?
2024 3.520 €/m?
2025 3.520 €/m?

Insofern ist hier die Aussage zu treffen, dass der Markt und kommende Entwicklungen
schwierig einzuschatzen sind.
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Erlauterungen bzgl. der Merkmale des IRW:

Bezlglich der Mietsituation wird durch den Gutachterausschuss eine Eigennutzung als
L,unvermietet” definiert.

Die Qualitat der Ausstattung erfasst sowohl die Bausubstanz als auch die innere Ausstattung
des Gebaudes und wird nach den Kategorien des Sachwertverfahrens eingeschatzt.
Hinsichtlich Modernisierung erfolgte die Einschatzung und ggf. eine Modifizierung im
Sachwertverfahren. Diese Annahme dient auch dem Ertragswertverfahren sowie der
Einstufung im Vergleichswertverfahren.

Hinsichtlich der Anzahl der Wohneinheiten sind die Einheiten im Gebaude malgeblich, in der
Regel mit eigener Hausnummer.

Bezlglich der Wohnlage sieht das Vergleichswertverfahren abweichend zum Bodenwert
mehrere Feinabstufungen vor, welche sachverstandig einzuschatzen sind.
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Vergleichswertermittlung

Az 6 K 13/24

Gemeinde: Solingen
Stichtag des IRW: 01.01.2025
Objektgruppe: Weiterverkauf
Teilmarkt: Eigentumswohnungen
Eigenschaft Bewertungs- Immobilien- Anpassung | Immobilien- | Anpassung
objekt richtwert richtwert
3.510 €/m? 3.520 €/m?
IRW-Nummer 2111181 2110681
Name Obere Holzstr. Dietrich- Schulstralle
16a Bonhoeffer-
Stralde
Wohnlage mittel mittel 1,00 mittel 1,00
Modernisierungsgrad nicht nicht 1,00 nicht 1,00
modernisiert modernisiert modernisiert
Baujahr 2001 2000 1,01 2000 1,01
Wohnflache 120,5 m? 85 m? 0,99 90 m? 0,98
Ausstattungsklasse | mittel-gehoben gehoben 0,94 gehoben 0,94
Geschosslage EG +0OG 1 1,00 1 1,00
Balkon/Terrasse vorhanden vorhanden 1,00 vorhanden 1,00
Anzahl der 4 9 1,03 6 1,02
Einheiten
im Gebaude
Mietsituation Eigennutzung unvermietet 1,00 unvermietet 1,00
Anpassung zum 3.510 € x rd.0,97 3.520 € x rd.0,95
Objekt rd. 3.405 € =3.344 €
Mittelwert rd. 3.375 €
Wohnflache 120,5 m?
= 406.687,50 €
gesamt 407.000 €
Sondernutzungs- | Pkw-Stellplatz 3.000 €
rechte Garten 5.000 €
415.000 €
3.444 €/m?
besondere Sonder-
Grgr?éesﬁsgkiﬂs&ﬁale elg_entum -25.000 €
Gemeinschafts-
(boG gem. :
Pkt. 7.3.6.) eigentum -16.000 €
Vergleichswert 374.000 €

3.104 €/m? Wohnflache

Sondernutzungsrechte:

Auf der Grundlage des Kaufpreisniveaus fur Stellplatze und aus der Markterfahrung wird der
Wert des Sondernutzungsrechts an einem AufRenstellplatz mit ca. 60 % des Durchschnitts
Das Sondernutzungsrecht ist nicht selbststandig,

eingeschatzt.

Bodenwertanteil und ist an das Wohneigentum gekoppelt.

Fir Sondernutzungsrechte an einem Gartenteil stehen keinerlei Orientierungswerte zur
Verfliigung. Im vorliegenden Fall verflgt die Flache bisher Uber keine Gestaltungsqualitaten
und sie liegt dem Zufahrtsweg zum Haus 16 - ohne Sichtschutz - unmittelbar an. Der Zuschlag

fur das Sondernutzungsrecht wird pauschal mit 5.000 € bemessen.

verflgt Uber Kkeinen
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7.6. Verkehrswerteinschatzung
(§ 6 ImmoWertV)

Gegenstand der Beauftragung im Zwangsversteigerungsverfahren ist das Sondereigentum Nr.
2 im Haus Obere Holzstr. 16a. Es handelt sich dabei um einen Miteigentumsanteil in Héhe von
271/1.000 am Grundstick und das Sondereigentum an der Maisonettewohnung im
Erdgeschoss und Obergeschoss, von der Stra3en- bzw. Nordfront aus betrachtet - rechts im
Haus gelegen. Zum Wohneigentum gehdren Sondernutzungsrechte an einer Gartenflache
(Siuidausrichtung) und an einem Pkw-Stellplatz.

Gemal Begrindung im Punkt 7.1 des Gutachtens wird der Verkehrswert aus dem
Vergleichswert abgeleitet. Als stutzende Verfahren wurden zudem der Ertragswert und der
Sachwert dargestellt. Diese Verfahrensergebnisse stlitzen den Vergleichswert.

Sachwert: 366.000 €
Ertragswert: 367.000 €
Vergleichswert: 374.000 €

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die
Ermittlung bezieht, im gewdhnlichen Geschéaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten
und tatsachlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstlcks
oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung, ohne Riicksicht auf ungewdhnliche oder
personliche Verhaltnisse, zu erzielen ware (§ 194 BauGB).

Der Verkehrswert fir das Sondereigentum Nr. 2, Wohnung im Erdgeschoss/Obergeschoss
des Hauses Obere Holzstr. 16a in Solingen, Gemarkung Grafrath, Flur 6, Flurstlick 585,
Wohnungsgrundbuch von Grafrath Blatt 4933 wird aus dem Vergleichswert abgeleitet und
unter Wirdigung der allgemeinen Wertverhaltnisse auf dem Grundsticksmarkt und den
besonderen, objektspezifischen Grundsticksmerkmalen zum Wertermittlungsstichtag und
Qualitatsstichtag 30.09.2025 geschatzt auf insgesamt

374.000 €
(in Worten: dreihundertvierundsiebzigtausend Euro)

Langenfeld, d. 11.12.2025
Christine Walther

Zertifizierte Sachverstandige fiir Immobilienbewertung
Zertifizierte (EurAs Cert) Sachversténdige

gem. EN ISO/IEC 17024

Reg. Nr. EurAs Cert AT 200402 — 09990

Die Ausfuhrungen im Gutachten beziehen sich auf die vorgefundene Situation am
Besichtigungstag und der zur Verfigung stehenden Unterlagen.

Das Gutachten umfasst 51 Seiten einseitig beschrieben, 14 Fotoaufnahmen (eigenstandig
erstellt) sowie Anlagen. Der Inhalt des Schriftsatzes darf nur als Ganzes verwendet werden.
Das Gutachten wurde 6-fach ausgefertigt:

5 Exemplare sowie Exposee auftragsgemal fir den Auftraggeber

1 Exemplar fur den Auftragnehmer zur Archivierung
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aus Anlage 2
Fotodokumentation

Nordfront 4-Familienhaus Obere Holzstr. 16a
Lage Wohneigentum Nr. 2 (EG, OG)

Sondernutzungsrecht Stellplatz
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Wohneigentum Nr. 2 im EG mit Terrasse
und anschlieRender Gartenflache und im OG mit Balkon

45
CHRISTNEWALTHER e
Zertifizierte Sachverstindige fiir Inmobilienbewertung :mgcm
Nach EN ISO/IEC 17024 (Zertifizierung von Personen) *

Reg. Nr. EurAs Cert AT 200402 — 09990 "



Zwangsversteigerung * Wohneigentum Nr. 2 * Obere Holzstr. 16a in Solingen

Az 6 K 13/24

B
A
s ?
3
Bﬁag
i
-
g
v AR
E
- -
<
18
i i
| 8|
‘Tit =]
[ | |
L |
|
| ( |
| = =
| | |
E‘S\a;
fli
| =
|
[
L

Abtsiumapian eqn

aus Anlage 3
Wohnungsgrundriss

~
becker u, pariner e;mhh\‘

o 16 a1
ke bargate,
e ot 14 Boseioimguny
/] s

elng

07 S AT pﬂﬁﬁ;ﬁl\
g
wred
= S
read = w5

ten,
 surgete. | ;'.""--;-u.,,,"___u
. - ) s

46

cHRISTNEWALTHER

Zertifizierte Sachverstéiandige fiir Inmobilienbewertung
Nach EN ISO/IEC 17024 (Zertifizierung von Personen)
Reg. Nr. EurAs Cert AT 200402 — 09990




	VERKEHRSWERTGUTACHTEN
	gem. § 194 BauGB
	1. Allgemeine Angaben
	2. Grundbuchdaten
	3. Grundstücklage / Grundstücksbeschreibung
	4. Rechtliche Gegebenheiten
	5. Einschätzung / Beurteilung der Objektsituation
	6. Beschreibung Gemeinschafts- und Sondereigentum
	6.1. Baubeschreibung:
	6.2. Wohnhaus Obere Holzstr. 16a - Gemeinschaftseigentum
	6.3. Sondereigentum Nr. 2

	7. Wertermittlung
	7.1. Wahl des Wertermittlungsverfahrens
	7.2. Bodenwertermittlung
	7.2.1. Bodenrichtwert
	7.2.2. Ableitung Bodenwert

	7.3. Sachwertverfahren
	7.3.1. Normalherstellungskosten
	7.3.2. Baupreisindizes
	7.3.3. Gesamtnutzungsdauer / Restnutzungsdauer / Alterswertminderung
	7.3.4. Bauliche Außenanlagen und sonstige Anlagen
	7.3.5. Sachwertfaktor
	7.3.6. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG gem. § 8 ImmoWertV)
	7.3.7. Sachwertberechnung

	7.4. Ertragswertverfahren
	7.4.1. Angaben / Recherche zum Rohertrag
	7.4.2. Bewirtschaftungskosten
	7.4.3. Liegenschaftszinssatz
	7.4.4. Restnutzungsdauer
	7.4.5. Barwertfaktor
	7.4.6. Ertragswertberechnung

	7.5. Vergleichswertverfahren
	7.5.1. Daten des Gutachterausschuss Solingen
	7.5.2. Regionaler Immobilienmarkt
	7.5.3. Vergleichswertermittlung

	7.6. Verkehrswerteinschätzung

